


Hauptabteilung VI 
Leiter Berlin, 1. Februar 1979 

/Ltr./RuG/#/ft/ /79 

Neufassung der Ordnung über die Durchführung der Paßkontrolle 
an den Grenzübergangsstellen der Deutschen Demokratischen Repu­
blik (Paßkontrollordnung) 
Abschnitt IV - "Einzelaufgaben der Paßkontrolle zur Gewährlei­
stung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im grenzüber­
schreitenden Verkehr" 

1 . Der Abschnitt IV der Ordnung über die Durchführung der 
Paßkontrolle an den Grenzübergangsstellen der Deutschen 
Demokratischen Republik (Paßkontrollordnung) rsgBlt auf 
der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften Einzel-
fragen des grenzüberschreitenden Verkehrs, die nicht un­
mittelbarer Bestandteil der Paßkontrolls sind, aber bei 
ihrer Durchführung zur Durchsetzung und Gewährleistung 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im grenzüber­
schreitenden Verkehr von den Paßkontrolleinheitan im Zu­
sammenwirken mit anderen Organen gelöst werden müssen. 

2. Der Abschnitt IV der Paßkontrollordnung t r i t t mit seinsr 
Herausgabe in Kraft. 
•Gleichzeitig traten außer Kraft: 
- Teil IV der Ordnung über die Durchführung der Paßkon­

trolle an den Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze 
der Deutschan Demokratischen Republik - "Einreisen zu 
Großveranstaltungen, Sonderfragen der Kontrolle und 
Abfertigung des grenzüberschreitenden Verkehrs" in der 
Fassung der 15. Änderung, ausgenommen die Abschnitte 
IV/4/1 --IV/4/4, 

- Schreiban des Leiters der Hauptabteilung VI vom 1. 2. 
'1977 - Tgb.-Nr.: VI/LA/71/77 - zur "Behandlung von 
Fundgut an den Grenzübergangsstellen"i 

- Anweisung Nr. 19/72 des Leiters der Hauptabteilung VI 
vom 7. 11. 1972 über Übernahme von Aufgaben der Zoll­
verwaltung der DDR' bei der Kontrolle und Abfertigung 
in durchgehenden Reisezügen im Transitverkehr zwischen 
der BRD und Westberlin durch die Paßkortrolleinheiten 
des MfS, 

- Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 15. 3. 
4 1974 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/151/74 - und vom 8. 4. 1974 -

Tgb.-Nr.: VI/RuG/190/74 - über "Maßnahmen zur Anwendung 
d8r Anordnung über die Personenbeförderung mit Kraft-



omnibussBn und den Gütertransport mit Kraftfahrzeugen 
im grenzüberschreitenden Verkehr"; 
Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 13. 12. 
1973 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/697/73 - über "Neuregelungen 
im grenzüberschreitenden Verkehr mit Kraftfahrzeugen" 
Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 25. 2. 
1977 - Tgb.-Nr.: VI/LA/116/77 - über "Erhebung von 
Straßenbenutzungsgebühren"» 
Fernschriftliche Weisungen das Leiters der Hauptabtei­
lung VI vom 21. 12. 1978 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/721/78 -
und vom 5. 1. 1979 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/10/79 - über 
"Verkehr auf Havalkanal und Havel-Cder-Wassarstraße", 
Schreiben des Lsiters der Hauptabteilung VI vom 29. 12. 
1977 - Tgb.-Nr.: VI/Ltr./RuG/814/77 - zur "Durchsetzung 
der Festlegungen des Ministers für Staatssicherheit in 
seinem Schreiben vom 22. 12. 1977 zum Verkehr mit Tank­
schiffen durch die Hauptstadt der DDR, Berlin", 
Schreiben des Leiters dar Hauptabteilung VI vom 27. 4. 
1976 - Tgb.-Nr.: VI/Ltr./RuG/285/7B - zum "Filmen und 
Fotografieren durch Reisende auf Gslände der Deutschen 
Reichsbahn bzw. an Grenzübergangsstellen"! 
Schreiben das Leiters der Hauptabteilung VI vom 28. 6. 
1973 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/319/73 - über "Schadensfälle 
im Bereich von Grenzübergangsstellen", 
Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 28. 8. 
1973 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/456/73 bzw. VI/RuG/457/73 -
zur "Regulierung von SchadensBrsatzansprüchen der T e i l ­
nehmer des grenzüberschreitenden Verkehrs aus Unfällen, 
die durch Angehörige dsr PKE im Bereich dsr Grenzüber­
gangsstellen verursacht werden", 
Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 31. 5. 
1978 - Tgb.-Nr.: VI/Ltr./RuG/358/78 - über "Maßnahmen 
zur Erhöhung der Ordnung und Sicherheit im Transitver­
kehr", 
Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 12. 9. 
1977 - Tgb.-Nr.: VI/Ltr./RuG/547/336/77 - über "Maßnahmen 
zur Erhöhung der Ordnung und Sicherheit im Transitverkehr 
sowie bei Einreisen zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt 
der DDR, Berlin", 



B S t l f " 
0 0 0 Ö 0 3 i 

- Schreibsn des Leiters der Hauptabteilung VI vom 28. 4. 
1978 - Tgb.-Nr.: VI/Ltr./RuG/286/78 - zur "Beförderung 
von Sportbooten als Decksladung und im Schlepp von 
Binnenschiffen im Transitverkehr zwischen der BRD und 
Westberlin", 

- Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 9. 8. 
1976 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/321/76 - über "Lotspflicht für 
Wasserfahrzeuge auf den Binnenwasserstraßen der DDR"i 

- Schreiben des L e i t s r s der Hauptabteilung VI vom Oktober 
1972 - WS MfS 097-1106/72 - über die "Behandlung von 
Funksende- und Empfangsanlagen im grenzüberschreitenden 
Verkahr"! 

- Schreiben dBS Leiters der Hauptabtailung VI vom 11. 5. 
1976 über "Varänderungpn des Meldssystems bei Einreisen 
mit Funksendeanlagan im grenzüberschreitenden Verkehr" 

- F e r n s c h r i f t l i c h e Weisung das L e i t e r s dsr Hauptabtailung 
VI vom 20. Januar 1979 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/36/79 - über 
"Verhinderung der Einschleppung der Afrikanischen Schweine­
pest in die DDR", 

- Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 24. 2. 
1975 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/94/75 bzw. VI/RuG/95/75 - über 
"Kontaktaufnahms zu Organen odsr Institutionen der BRD 
oder Westberlins" 

- Schreiben das S t e l l v e r t r e t e r s Paßkontrolle dsr Haupt­
abteilung VI vom 14. 4. 1976 - Tgb.-Nr.: Paßk.-Reg./ 
146/76 - bzw. vom 24. Juni 1976 - Tgb.-Nr.: VI/RuG/258/76 
- zum operativen Vormerksystsm der Zollverwaltung der DDR, 

- F e r n s c h r i f t l i c h e Waisung des L s i t e r s der Hauptabtailung 
VI vom 31. 12. 1971 - Tgb.-Nr.: LPK/2/788/71 - über 
"Erlaubnis zum Befahren der Binnengewässer der DDR"j 

- Schreiben des Leiters der Hauptabteilung VI vom 30. 1. 
1978 - Tgb.-Nr.: VI/Ltr./RuG/69/78 - über "Transport 
und Mitnahme von vergeganständlichtan Staats- und Dienst­
geheimnissen und andsram dienstlichen Schriftgut im 
grsnzüberschreitendon Verkehr"* 

Die bishBrigßn Abschnitte IV/4/1 - IV/4/4 sind vorerst 
(bis zur Herausgabs des Abschnittes I der Neufassung der 
Paßkontrollordnung) ohne Signatur abschließend im Ab­
schnitt IV dBr Paßkontrollordnung sinzüordnsn. 
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3.2. Nach Entnahme der Abschnitte IV/4/1 - IV/4/4 i s t der 

bisherige Teil IV der Paßkontrollordnung zu vernichten. 
Über die Vernichtung i s t ein Protokoll, das die Rsgi-
striernummern der vernichteten Teile IV sowie die An­
zahl der vernichteten Blätter zu enthalten hat, anzu­
fertigen und von dem mit der Vernichtung beauftragten 
Mitarbeiter sowie vom Leiter der Diensteinheit zu be­
stätigen. 
Das Varnichtungsprotokol1 i s t bis zum 15. Mai 1979 an 
die Dokumentenstelle des Büros des Leiters der HauDt-
abtsilung VI zu übersenden. 

4. Die im Abschnitt IV der Paßkontrollordnung getroffenen 
Regelungen entsprechen inhaltlich im wesentlichen den 
außer Kraft gssetzten Festlegungen bzw. präzisieren und 
ergänzen diese entsprechend den derzeitigen Bedingungen. 
Ergänzende, über die bisherigen Regelungen hinausführende 
bzw. sie präzisierende Festlegungen sind enthalten in fol­
genden Punkten: 
- IV/1/1 

IV/2/1 

IV/3/3 

- IV/3/4 

zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungs­
widrigkeiten und den ergänzend dazu in 
IV/1/1/1 und IV/1/1/2 gegebenen Hinweisen 
zu i B Paßgesetz und $ 28 Meldeordnung 
zu Unfällen und sonstigen Schadensfällen 
an Grenzübergangsstellen und den ergänzen­
den Abschnitten IV/2/1/1 und IV/2/1/2 
zum Zusammenwirken mit den Grenzzollämtarn 
beim Verfahren der Genehmigung der Ein- und 
Durchfuhr von Funksendeanlagen, u. a. zur 
Informationspflicht der Paßkontrolleinheiten 
gegenüber der Abteilung I I I / 1 des MfS über 
Grenzübertritte unter Mitführung von Funk-
SBndsanlagen (IV/3/3 - 6.) 
zum Zusammenwirken mit den Grenzzollämtern 
bei der Überwachung der Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Schußwaffen, patroniarter 
Munition, Kartuschen, Sprengmitteln ein­
schließlich pyrotechnischer Erzeugnisse 
sowie Schußgerätsn sowie dsr Ziffer IV/3/4/1 
zur Behandlung von Hieb- und Stichwaffen 
- hierzu existieren für die Paßkontroll­
einheiten bisher keina Regelungen 
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- IV / 5 / 2 zur Oberführung von Leichen 

Diese Regelungen sind bei der weiteren Qualifizierung 
der Tätigkeit der Paßkontrolleinheiten im Zusammenwir­
ken mit den anderen an dsr Abwicklung und Sicherung 
das grenzüberschreitenden Verkehrs beteiligten Organen 
durchzusetzen. 

Generalmaj or 
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IV. Einzelaufgaben der Paßkontrolle zur Gewährleistung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit im grenzüberschreitenden Verkehr 

Maßnahmen bei Feststellung von Verstößen gegen die Reise-, 
Aufenthalts- und Meldebest immungen der DDR 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gewähr le is tung der öffent­
lichen Ordnung und Sicherheit an den Grenzübergangsstel len 

Maßnahmen zur Durchsetzung von Zollrechtsvorschriften der DDR 
und zur Unterstützung der Grenzzol lämter 

4. Maßnahmen zur Durchsetzung von Rechtsvorschriften der DDR im 
Verkehrswesen 

5. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheits- , phyto-
sanitären und veterinärhygienischen Grenzkontrol len 
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Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

1. Werden bei dsr Paßkontrolle durch Reisende begangene 
Rechtsverletzungen festgestellt, die nach dsn gesetz­
lichen Bestimmungen der DDR als Ordnungswidrigkeiten 
durch die Deutsche Volkspolizei vsrfolgt werden, i s t 
durch die PaBkontrolleinheit der Sachverhalt soweit zu 
klären, daß eine Entscheidung über das Vorliegen des 
gesetzlichen Tatbestandes einsr Ordnungsstrafbestimmung 
und die Einleitung eines OrdnungsstrafVerfahrens getrof­
fen werden kann. 

1.1. Während der Klärung des Sachverhaltes i s t dan Betroffenen 
der Aufenthalt in den für Rsisende bestimmten Räumen der 
Grenzübergangsstelle ,zu gestatten. Eine ständige Über­
wachung der Personen i s t zu gewährleisten. 
Mitreisenden Personen, insbesondere wenn dazu Klein- und 
Kleinstkinder oder gebrechliche Personen gehören, i s t bei 
erforderlich werdenden längerer! Wartezeiten oder bei un­
günstigen Witterungsverhältnissen (Kälte, Hitze, Regen) 
gleichfalls die Möglichkeit zu geben, gegebenenfalls auch 
anzubieten, sich in den Räumlichkeiten dar Grenzübergangs 
stelle, die Reissnden zugänglich sind, während dieser 
Zeit aufzuhalten. 

1.2. Eine Aussetzung von Personen aus Reisezügen zur Klärung 
eines Sachverhaltes i s t nur dann zu veranlassen, wenn 
ausgehend von der Art und Schwere der Rechtsverletzung 
eine Verfolgung und Ahndung dsr begangenen Ordnungswidrig 
keit erforderlich i s t . 

1.3. Die Herauslösung von Reisenden aus dem Rsisaverkehr zur 
Prüfung einer als Ordnungswidrigkeit zu verfolgenden 
Rechtsverletzung sollte unter Beachtung der an der Grenz-

IV/1/1 
Seite 1 



Übergangsstelle bestehenden Bedingungen möglichst erst 
nach erfolgter Zollkontrolle erfolgen, so daß deren Er­
gebnisse bei der Sachverhaltsprüfung berücksichtigt wer­
den können. Liegt gleichzeitig ein Zoll- und Devisenver­
stoß vor, ist die erforderliche Abstimmung mit dem GZA 
zur Sicherung seiner Verfolgung zu gewahrleisten. 

2. Die Klärung des Sachverhaltes i s t unmittelbar nach Fest­
stellung der Rechtsverletzung vorzunehmen und kurzfristig 
abzuschließen. * 

2.1. Die Sachverhaltsklärung i s t auf die Feststellung des ob­
jektiven Fehlverhaltens und jener Faktoren auszurichten, 
die die Einschätzung gestatten, ob eine Übergabe an die 
Deutsche Volkspolizei zur Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeit notwendig und zweckmäßig i s t oder ob 
dis notwendige rechtserzieherischs Wirkung auch durch 
entsprechende Hinweise gegenüber dem Rechtsverletzer 
und die Ermahnung zur künftigen Einhaltung der Rechtsvor­
schriften der DDR vor Gestatten der Weiterreise erreicht 
wird. Bei der Sachverhaltsklärung und auf der Grundlage 
ihrer Ergebnisse i s t eine Einschätzung der operativen Be­
deutung und Verwertbarkeit vorzunehmen. Falls erforderlich, 
hat eine Prüfung in den Karteimittsln des MfS zu erfolgen. 

2.2. Die Notwendigkeit einsr Übergabe an die Deutsche Volks­
polizei zur Verfolgung und Ahndung einer begangenen 
Ordnungswidrigkeit i s t insbesondere zu prüfen, wenn der 
Rechtsverletzer bewußt (aus inneren Beweggründen) die 
ihm bekannten durch die Rechtsvorschriften der DDR ge­
stallten Forderungen negiert bzw. mißachtet hat (Vorsatz). 

IV/1/1 
Seite 2 
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Dabei i s t ss unerheblich, ob die Beweggründe für das 
rechtswidrige Handeln persönlicher Art (Verwandtentreff, 
Besichtigung, Zeitgewinn bei angespannter Verk8hrs-
situation u. a.) oder Ausdruck einer verfestigten nega­
tiven Einstellung zur sozialistischen Staats- und Rechts­
ordnung waren ("Rechtsvorschriften der DDR interessieren 
mich nicht"). 

Der Vorsatz muß durch den Rechtsverletzsr bei der Sach­
verhaltsklärung nicht direkt zum Ausdruck gebracht wer­
den, der Verdacht vorsätzlichen Handelns wird in der Regel 
auch begründet sein, wenn 

- Äußerungen Mitreisender vorliegen bzw. Hinweise enthal­
ten, die auf eine absichtliche Nichteinhaltung der den 
grenzüberschreitenden Verkehr regelnden Bestimmungen 
hindeutenj 

- die Art und Wsise der begangenen Ordnungswidrigkeit oder 
die damit im Zusammenhang,stehenden Umstände erkennen 
lassen, daß dar Rechtsverletzer mit dsn im granzüber-
schreitenden Verkehr geltendsn Bestimmungen vertraut 
i s t (z. B. der Rechtsverletzer hat sich bereits mehr­
fach in der DDR aufgehalten bzw. die Transitstrecken 
befahren usw.) 

- die Situation und äußeren Bedingungen, unter denan die 
Ordnungswidrigkeit begangen wurde, auf eine bewußte 
Handlungsweise schließen lassen (z. B. Abweichen von 
eindeutig und übersichtlich ausgeschilderten Transit­
strecken, insbesondere Autobahnen, bei Tagzeit und 
normalen Witterungsbedingungan usw.lj 

Seite 3 , 
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- Hinweise vorliegen, daß gegen die betreffende Person 
wegen ähnlicher Handlungen bereits Belehrungen oder 
Ordnungsstraf- bzw. Strafmaßnahmen angewendet wurden. 

.3. Lisgen bei fahrlässig begangenen Ordnungswidrigkeiten 
noch weitere die Schuld des Rechtsverletzers mindernde 
Faktoren vor, wird in der Regel von einer Übergabe an 
die Deutsche Volkspolizei zur Verfolgung und Ahndung 
der Rechtsverletzung abzusehen sein. 

Dementsprechend sind Übergaben an die DVP nicht vorzu­
nehmen, wenn die Rechtsverletzer, die ihre Rechtspflich­
ten kannten, diese aber leichtfertig oder aus mangelnder 
Aufmerksamkeit außer acht ließen, oder die ihre Rechts-
pflichtsn nicht kannten, weil sie es unterließen, sich 
über diese zu informieren, obwohl ausreichende Möglich­
keiten dazu gegeben waren, und deshalb rechtswidrig 
handelten (Inhalt der Fahrlässigkeit) 

- sich erstmalig in dsr DDR aufhielten bzw. durch die 
DDR im Transit reisten und weder Bürger der BRD oder 
Einwohner Westberlins sind, noch sich längere Zeit in 
der BRD bzw, in Westberlin aufhielten! .,-

- im hohen Alter stehen oder offenbar nur übsr geringe 
geistige Leistungsfähigkeit vsrfügeni 

- Sprachschwierigkeiten zu Mißverständnissen führten, aus 
denen die Rechtsverletzung resultierte, . 

- sich bei erheblich widrigen äußeren Bedingungen 
(verminderte Sicht durch starke Niederschläge, Nebel 
u. ä.) verfahren und nach Feststellung dieser Tatsache 
sich unverzüglich im gutan Glauben zur jeweiligen Grenz 
Übergangsstelle als der nächstgslegenen begeben haben. 

l;- ' ,1 ' IV / 1 / 1 
.<• . Seite 4 
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- besondsre Urnstands wis Unfall, Krankheit unter Inan­

spruchnahme dringender medizinischer Hilfe bzw. von 

Dienst- oder ReparaturlBistungen usw. der Handlungs­

weise zugrunde liegeni 

- es sich um Bürger sozialistischer Staaten handelt. 

Von übergaben an die Deutschs Volkspolizei zwecks Ahndung 

vorsätzlich oder fahrlässig begangener Ordnungswidrigkei­

ten i s t auch abzusehen, wenn festgestellt wird, daß 

- die Rechtsverletzung eine nur sehr geringfügige Störung 

verursachte, 

- die Rechtsverletzung aus momentaner Unachtsamkeit und 

nicht aus disziplinloser Einstellung erfolgte, 

- die Person einsichtig i s t und dis Annahme rechtfertigt, 

daß sie sich künftig ordnungsgemäß bzw. aufmerksam V B T : 
halten wird odar ihre Persönlichkeit nicht erforderlich 

macht, in nachhaltiger Form erzieherisch auf sie einzu­

wirken oder die Bewertung aller bei der Sachverhalts­

feststellung ermittelten Faktoren in ihrem Zusammenhang 

nur einen geringen Grad der Schuld des Rechtsverletzers 

erkennen läßt. 

Stehen der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

besondere politische oder politisch-operative Gründe ent­

gegen, i s t von der Verfolgung der Rechtsverletzung Abstand 

zu nahmen und entsprechend den Erfordernissen zu verfahren. 

:V/1/1 •••<'> % £ 
Seite 5 
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3. Erweist sich im Ergebnis der Sachverhaltsklärung auf 
Grund der Art und Schwere der Ordnungswidrigkeit unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeit des Rechtsverletzers 
dis Einleitung eines Ordnungsstrafverfahrens und Ahndung 
der Ordnungswidrigkeit durch die Deutsche Volkspolizei 
zur nachhaltigen erzieherischen Einwirkung auf den Rechts­
verletzer als notwendig, i s t diese unmittelbar im An­
schluß an die Sachverhaltsklärung davon zwecks Übernahme 
dsr betreffenden Person und Durchführung der erforder­
lichen Maßnahmen zu informieren. 

3.1. Die Information hat in der Regel an das der Grenzüber­
gangsstelle nächstgelegene VPKA/VPI oder an die in gegen­
seitiger Abstimmung vereinbarten örtlich und sachlich 
zuständigen Dienststellen der Deutschen Volkspolizei zu 
erfolgen. 

3.2. Die Übergabe der betreffenden Person an die Deutsche 
Volkspolizei hat mit formlosem Bsricht, der die Perso­
nalien der Person, den Zeitpunkt und die Umstände der 
Feststellung der Rechtsverletzung, alle Tatsachen und 
Zusammenhänge, die die Ordnungswidrigkeit begründen, 
sowie das sichergestellte Beweismaterial enthält, zu 
erfolgen. 

Der Bericht i s t so abzufassen, daß er keine Rückschlüsse 
auf geheimzuhaltende Mittel und Methoden der Arbeitsweise 
d8r Paßkontrolleinheiten zuläßt. 

Die Übernahme der Psrson i s t durch die Dsutschs Volks­
polizei unter Angabe von Name, Dienstgrad, Dienstbuch­
nummer, Dienststelle, Datum und Uhrzeit (auf dem Duplikat) 
zu bestätigen. 
Das Duplikat i s t dem Lagefilm dsr PaBkontrolleinheit bei­
zufügen. 



3. Austauschblatt 
(43. Änderung) 
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3.3. Erfolgt die Durchführung dor Maßnahmen durch die 
Deutsche Volkspolizei an dor Grenzübergangsstelle, 
sind zur Unterstützung dor Deutschen Volkspolizei 
Möglichkeiten, einschließlich der zeitweiligen Nut­
zung von Räumlichkeiten dor Grenzübergangestolle, 
einzuräumen, dio die Kräfte der Deutschen Volks­
polizei in die Loge versetzen, dio Durchführung 
des Ordnungsstrafverfahrens beschleunigt, reibungs­
los und innerhalb kürzester Zeit abzuwickeln. 

3.4. Mit der Obergabe dos Rechtsverletzers an dio Deutsche 
Volkspolizei i s t die Bearbeitung für die Paßkontroll-
«einheit abgeschlossen. 

Die weiteren Maßnahmen obliegen der Deutschen Volks­
polizei in eigener Zuständigkeit. 
Nach Ahndung der Ordnungswidrigkeit veranlaßt s i e , 
daß dor Rechtsverletzer dio DDR unmittelbar und auf 
kürzestem Woge übor die näclistgelegeno für ihn zuge­
lassene Grenzübergangsstelle vorläßt. Gov/eit erfor­
derlich, erfolgt durch die Deutsche Volkspolizei die 
Ausstattung dieser Personen mit den erforderlichen 
Grenzübortrittsdokumonten und ihre Begleitung bis zur 
Ausreisegrenzübergangsstelle. 

Die Paßkontrolleinheit der Ausroisogronzüborgangsstelle 
wird durch die Deutsche Volkspolizei über die zur Aus­
reise veranlaßten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. 

4. Wird von einer Übergabe an dio DVP aus don in Ziffer 
2.3. und 2.4. genannten Gründen abgesehen odor erfolgt 
koine Übernahme durch die DVP, i s t dor Rochtsvorlotzor 
übor die von ihm begangene rechtswidrige Handlung zu 
belohron. Er i s t auf dio von ihm vorletzten Rechtevor-
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Schriften der DDR hinzuweisen und zu ihrer künftigen 
Einhaltung zu ermahnen. 
Die Belehrung hat mündlich durch einen verantwort­
lichen Offizier der Paßlcontrolleinheit zu erfolgen. 

Ergibt die Sachverhaltsprüfung den Verdacht einer 
Straftat gemäß g 213 StGB, w e i l das Handeln des Rechts 
verletzers durch eine böswillige Mißachtung dor Be­
stimmungen über den zeitweiligen Aufenthalt in der 
DDR oder übor den Transit durch dio DDR geprägt i s t 
und durch den festgestellten Verstoß in erheblichem 
Maße die öffentliche Ordnung und Sicherheit auf diesem 
Gebiet gestört oder beeinträchtigt wurde, i s t in Ab­
stimmung mit der Abteilung IX dor Bezirksverwaltung 
die Einleitung von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit (Obergabo an die DVP zur Einloitung 
und Durchführung eines Ermittlungsverfahrens) zu prü­
fen . 

Der festgestellte Sachverhalt einschließlich der Per­
sonalion des Rechtsverletzers sonio dor getroffenen 
Maßnahmen und, sofern möglich, deren Ergebnis, sind 
im LagefiliTi der Paßkontrolleinheit nachzuweisen. 
Obergaben von Rechtsverletzern an die Deutsche Volks­
polizei zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sind au­
ßerdem nach dom Schema (Anlage 1) zu erfassen und 
halbjährlich zusammengofaßt jeweils bis zum 1. Fe­
bruar bzw. 1. August s c h r i f t l i c h an die Hauptabtei­
lung VI, Arbeitsgruppe Rocht und Grundsatzfragen, zu 
melden. Fehlmeldung i s t erforderlich* . 

4 
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(7. Änderung) 
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Hinweise zu $ 23 der PaB- und Visaanordnung 

1» Der $ 23 der Anordnung über PaB- und Visaangelsgenhei-
ten (Paß- und Visaanordnung - PVAQ -) vom 28. 6. 1979 
(GS PK-Sig. Nr. 1202) lautet i ' : . 

"(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) Bestimmungen über die Ein- und Ausreise, den zeit­
weiligen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen 
Republik oder des Ausländsaufenthaltes verletzt, 

b) Bestimmungen über Reisewegs oder Reisefristen oder 
anderen Festlegungen im Transit zuwiderhandelt, 

c) unbefugt entgegen der Regelung im $ 11 in Pässen, 
andsren Personaldokumenten, Visa oder anderen dem 
Visum gleichgestellten Berechtigungen der Deutschen 
Demokratischen Republik zum überschreiten dar Staats 
grenze der Deutschen Demokratischen Republik Ände­
rungen, Ergänzungen oder sonstige Eintragungen vor­
nimmt, 

d) den Verlust von Pässen, anderen Personaldokumenten, 
Visa oder anderen dem Visum gleichgestellten Berech­
tigungen zum Überschreiten der Staatsgrenze der Deut 

.* sehen Demokratischen Republik oder das Wiederauffin-
V den dieser als Verlust gemeldeten Dokumente nicht un 
• > 

verzüglich bei dsr ausstellenden Dienststelle oder 
• Einrichtung der Deutschen Demokratischen Republik, 

bei der Deutschen Volkspolizei oder anderen zustän­
digen Organen meldet oder 
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e) gefundene Pässe, andere Personaldokumente, Visa 
oder andere Berechtigungen zum Überschreiten der 
Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik 
nicht unverzüglich bei der ausstellenden Dienst­
stelle oder Einrichtung der Deutschen Demokrati­
schen Republik, bei der Deutschen Volkspolizei 
oder anderen zuständigen Organen abgibt, 

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 500 
Mark belegt werden. 

(2) I s t eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus Miß­
achtung gesellschaftlicher Interessen oder wiederholt 
innerhalb von 2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe 
geahndet worden, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1000 
Mark ausgesprochen werden. 

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei. 

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gi l t das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkei­
ten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101)." x 

x § 23 PVAQ trat am 1. 8. 1979 in Kraft und löste die bis zu 
diesem Zeitpunkt geltende Ordnungsstrafbestimmung in $ 8 des 
alten Paßgesetzes ab. 



2. Austauschblatt 
(36. Änderung) 

2. Nach § 23 der PVAO kann vorsätzliches und fahrlässiges 
Handeln im Sinne von Abs. 1 Buchstaben a) bis e) als 
Ordnungswidrigkeit mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 500 Mark geahndet werden. 

Bei vorsätzlichen Verstößen im Sinne von Abs. 1, a) 
bis e) , droht Abs. 2 Ordnungsstrafen bis 1000 Mark an, 
wenn entweder aus Mißachtung gesellschaftlicher Inter­
essen oder aber wiederholt innerhalb von 2 Oahren 
ordnungswidrig gehandelt wurde. (Die Anwendung des 
Abs. 2 im Wiederholungsfall setzt voraus, daß der bzw. 
die in den zurückliegenden 2 Oahren festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 23 PVAO mit einer Ordnungs­
strafe geahndet wurden.) 

2.1. § 23 Abs. 1 Buchstabe a) begründet als verweisender 
Ordnungsstrafbestand ordnungsstrafrechtliche Verantwort­
lichk e i t bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Be­
stimmungen über die Ein- und Ausreise, den zeitweiligen 
Aufenthalt in der DDR oder den Auslandsaufenthalt, die 
sich entweder aus den geltenden Rechtsvorschriften oder 
aber unmittelbar aus den für die Reisenden erteilten 
Grenzübertrittsdokumenten ergeben. 

Zuwiderhandlungen gegen lediglich in dienstlichen Be­
stimmungen (z. B. der PKO oder Dienstvorschriften des 
Mdl) getroffene Festlegungen begründen keine ordnungs­
strafrechtliche Verantwortlichkeit nach § 23 PVAO, d. h. 
die Feststellung der Tatbestandsmäßigkeit einer Ord­
nungswidrigkeit nach § 23 Abs. 1 Buchstabe a) PVAO 
erfordert immer die konkrete Feststellung und Prüfung 
der verletzten Norm In der entsprechenden Rechtsvor­
s c h r i f t oder der im jeweiligen Grenzübertrittsdokument 
ausdrücklich enthaltenen Bestimmung. 
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2.1.1. Die Dienststellen der Deutschen Volkspolizei ahnden 
u. a. folgende Rechtsverletzungen a l s Ordnungswidrig­
keiten nach § 23 Abs.* 1 Buchstabe a) PVAO: 

- Oberschreiten der auf 24.00 Uhr festgesetzten F r i s t 
zur Ausreise von Ausländern, die zum Tagesaufenthalt 
in die Hauptstadt der DDR, Berlin, einreisten, 

- Oberschreiten dos im Visum für die Ausreise festge­
setzten Zeitpunktes, 

- Oberschreiten der für Bürger nordeuropäischer Staa­
ten, die zu einem Tagesaufenthalt (ohne oder mit 
Übernachtung) einreisten, bestehenden Aufenthalts­
f r i s t (beachte hierzu Abschnitt III/11/2/1 - Z i f f e r 
1.3.), 

- Überschreiten der für Bürger der BRD, die zu einen» 
Tages- bzw, Zwoi-Tagesoufenthalt in besondere fest-

: gelegte Kreise der DDR einreisten, festgelegten F r i s t 
(24.00 Uhr des Einreisetages bzw. 24.00 Uhr des auf 
die Einreise folgenden Tages) zur Ausreise. 

2.1.2. Werden bei der Wiedereinreise von Bürgern der DDR Ver­
stöße gegen die Bestimmungen über den Auslandsaufent­
halt festgestellt (z. B. Reisen in Staaten, für die 
keine Genehmigung e r t e i l t war) i s t nach Feststellung 
und Aufnahme des Sachverhalts die Weiterreise zu ge­
statten; unmittelbare übergaben an die DVP zur Ahndung 
der Ordnungswidrigkeit sind nicht vorzunehmen. Die für 
solche Fälle bestehenden Melde- und Berichtspflichten 
sind entsprechend zu beachten. 
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2. § 23 Abs, 1 Buchstabe b) begründet als verweisender 
Ordnungsstraftatbestand ordnungsstrafrechtliche Ver­
antwortlichkeit bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen 
gegen Bestimmungen über Reisewege, Reisefristen oder 
andere Festlegungen für den Transit durch die DDR, 
die sich entweder aus den den Transitverkehr regelnden 
Rechtsvorschriften der DDR oder aber unmittelbar aus 
dem für den Reisenden erteilten Transitvisum ergeben. 

Die Dienststellen der Deutschen Volkspolizei können 
u. a, folgende Rechtsverletzungen als Ordnungswidrig­
keiten nach § 23 Absatz 1 Buchstabe b) PVAO ahnden: 

- Verstöße gegen die Festlegungen der Anordnung über 
die Benutzung von Verkehrswegen im Transitverkehr 
durch das Hoheitsgebiet der DDR - Transit-Anordnung -
vom 8, 1. 1985 (GS PK-Sig.Nr. 1210) durch Abweichen 
von den für die Durchreise vorgeschriebenen Verkehrs­
wegen bzw. der kürzesten'Fahrtstrecke (Verletzungen 
des sich aus § 2 Abs, 1 der Transit-Anordnung erge­
benden Gebots zur Nutzung der kürzesten Fahrtstrecke 
zu der vom Reisenden für die Ausreise gewählten Grenz 
Übergangsstelle innerhalb des in sich geschlossenen 
Transitstreckennetzes werden nur geahndet, wenn of fen 
sichtliche Umwege festgestellt werden). 

- Oberschreiten der für die Durchreise ohne Unter­
brechung bestehenden F r i s t von 24 Stunden (ergibt 
sich aus der Festlegung in § 1 Abs. 5 der Auslän­
deranordnung vom 28. 6. 1979 (GS PK - Sig.Nr. 1305a) 
in Verbindung mit den übrigen den grenzüberschrei­
tenden Verkehr regelnden Bestimmungen), 
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- Oberschreiten der für die Durchreise mit Unterbrechung 
im Transitvisum festgesetzten F r i s t von 48 bzw. 72 

• Stunden, ;•• • • ••• V;^;-Y. ~f:''-\-'\:-.y:'':::\. 

- Verstöße gegen die Festlegungen der Anordnung über die 
Einrichtung von Liegeplatzen mit Landgang für die Be­
satzungen der Binnenschiffe im Transitverkehr zwischen 
der BRD und Westberlin vom 4. 6. 1972 (GS PK-Sig. Nr. 
1211/2) bzw. der Anordnung über die Einrichtung von 
Liegeplätzen mit Landgang für die Besatzungen von 
Binnenschiffen der BRD im Güterwechsel- Und Transit­
verkehr vom 17. 10. 1972 (GS PK-Sig. Nr. 1211/1) , 

- Verstöße gegen die Festlegungen der Anweisung über 
die Einrichtung von Rastplätzen für durchgehende 
Autobusse im Transitverkehr zwischen der BRD und 
Westberlin vom 4. 6. 1972 (GS PK-Sig. Nr. 1210/1). 

,3. § 23 Abs. 1 Buchstabe c) schützt die Personal- und 
Grenzübertrittsdokumente der DDR vor unbefugten Ände­
rungen, Ergänzungen oder sonstigen Eintragungen. 
Gemäß § 11 PVAO dürfen Änderungen, Ergänzungen oder 
sonstige Eintragungen in Personal- und Grenzübertritts­
dokumenten der DDR nur von den zu ihrer Ausstellung 
berechtigten Organen vorgenommen werden. ; 

Unbefugt in Dokumenten anderer Staaten vorgenommene 
Eintragungen begründen keine ordnungsstrafrechtliche 
Verantwortlichkeit nach § 23 Abe. 1 Buchstabe c ) . 

§ 23 Abs. 1 Buchstabe c) erfaßt sowohl solche Änderungen 
bzw. Ergänzungen, die auf die Täuschung der Paßkontrolle 
über die Berechtigung zum Grenzübertritt, die genehmig*. 
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• i . . , , 

ten bzw. beanspruchten Aufenthalts- oder Reisefristen 
u. ä. gerichtet sind (hier i s t auf eine mögliche str a f ­
rechtliche Relevanz zu achten) wie auch sonstige Ein­
tragungen' (z. B. Schmierereien, Notizen u . a . ) . 

2,4. Nach § 23 Abs. 1 Buchstaben d) und e) t r i t t ordnungs­
strafrechtliche Verantwortlichkeit ein, wenn der Ver­
lust oder das Wiederauffinden von als verloren gemel­
deten Dokumenten zum Oberschreiten der Staatsgrenze 
nicht unverzüglich, d, h. ohne schuldhaftes Verzögern, 
den zuständigen Organen gemeldet wird oder gefundene 
Dokumente zum Oberschreiten der Staatsgrenze der DDR 
nicht unverzüglich bei den zuständigen Organen abge­
geben werden. Zuständiges Organ im Sinne dieser Fest­
legungen sind auch die Paßkontrolleinheiten. Die Melde-' 
bzw. Abgabepflicht g i l t für von Dienststellen oder 
Einrichtungen der DDR (einschließlich PKE) ausgestellte 
zum Grenzübertritt berechtigende Dokumente; Dokumente, 
die nicht zum Grenzübertritt berechtigen (z. B. die 
zur Kontrolle des Grenzübertritts ausgegebenen Ein- . 
und Ausreise- bzw. Zählkarten) sind von § 23 Abs. 1 
Buchstaben d) und e) nicht erfaßt; Pässe und andere 
Personaldokumente des Auslands sind erfaßt, auch wenn 
sie nicht zusammen mit gültigen Visa oder anderen Be­
rechtigungen zum Oberschreiten der Staatsgrenze der DDR 
verloren bzw. gefunden werden. 

Bei der Bearbeitung von bei den Paßkontrolleinheiten 
gemeldeten Dokumentenverlusten bzw. bei der Abgabe 
von Funddokumenten i s t bei der Klärung des Sachver­
halts herauszuarbeiten, ob die Meldung bzw. Abgabe 
schuldhaft verzögert wurde. ' 



Bei der Feststellung von Verletzungen der Bestimmungen 
über den Aufenthalt in der DDR i s t zwischen §23 Abs., 1 
Buchstabe a) PVAO und § 3 Ab3. i der Anordnung über den 
Aufenthalt von Ausländern in der BOR (Aus]änderanordnung 
- AAO -) vom 2.8. 6. 1979 (GS PK-Sig. Nr. 1305a) zu 
differenzieren./ "."' '-- " "' ̂ " • ~ 

§ 23 Abs. 1 Buchstabe a) PVÄO erfaßt Verstöße imZusam­
menhang mit genehmigten Reisen oder gegen solche Aufent-
haltsbestimmungen, die in Rechtsvorschriften enthalten 
sind, die selbst keinen Ordnungsstraf tatbestand enthal­
ten, . - . - ' V -"'"'V^/: v ;vr ; • V" 

§ 3 Abs. 1 AAO erffjßt im Unterschied dazu den unge-
nehmigten Aufenthalt und Verstöße gegen:zeitliche 
oder örtliche Beschränkungen in einer durch die DVP 
erteilte n Genehmigung zum Aufenthalt in der DDR ! 

(Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung bzw. • 
Aufenthaltsberechtigung). \; 

Die Anwendung des,§ 23 Abs. 1 Buchstaben a) und b) 
is t in Abgrenzung zum Tatbestand des § 213 Abs. 1 
StGB, der für vorsätzliche"Handlungen, wie sie 
auch in § 23 Abs. 1 Buchstoben a) und b) beschrieben 
sind, strafrechtliche Verantwortlichkeit als Vergehen 
vorsieht, auf die Ahndung solcher Fälle begrenzt, in 
denen die Interessen der sozialistischen Gesellschaft 
nicht erheblich verletzt sind und daher eine gericht­
liche Ahndung als Straftat nicht erforderlich i s t . .. 
Zi f f e r 5 . in Abschnitt IV/l/1 i s t entsprechend zu 
beachten. 
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Hinweise zu i 28 der Meldeordnung 

1, Dor S 28 der Verordnung über das Meldewesen in der 
Deutschen Demokratischen Republik - Meldeordnung - (MO) 
vom 15. Juli 1965 (GS PK-Sig. Nr. 1301) lautet« 

"(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. der Pflicht zur An- oder Abmeldung nach ... 

f 10 Abs. 1 ...nicht nachkommt. 
» • . 

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe in Höhe von 10 bis 
3ÜO Mark belegt werden, 

(2) Wer vorsätzlich sich nicht innerhalb der Meldefrist 
im Hausbuch ein- oder austragen läßt, kann mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe von 10 bis 150 Mark belegt werden, 

i 

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei, 

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Absätzen 
1 und 2 sind die dazu ermächtigten Angehörigen der Deut­
schen Volkspolizei ... befugt, eine Verwarnung mit Ord­
nungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 Mark auszusprechen, 

(5) Für die Durchführung dea Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gi l t das Gesetz 
vom 12, Januar 1958 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkei­
ten - OWG - (GBl. I S. 101) 

2« Nach i 29 Abs, 1 Ziffer 1 MO können vorsätzliches oder 
fahrlässiges Nichteinhaltsn der An- und Abmaldepflicht 
naoh f 10 Aba, 1 MO, der dia flildspfHeht für in dia OD* 
eingereiste Personen regelt, als Ordnungswidrigkeit ge­
ahndet werden. 



Gegenüber J 23 PVAO sowie i 3 AAO s t e l l t $ 28 MO aina 
spezifische Ordnungsstrafbestimmung zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten gegen die dan Aufenthalt regalndan 
Bestimmungen dar, soweit sie von der Meldepflicht unter­
liegenden Personen durch Nichteinhaltung dar Meldepflicht 
begangen werden, d, h. in solchen Fällen erfolgt die 
ordnungsstrafrechtliche Ahndung der Rechtsverletzung 
nicht nach 5 23 PVAO oder 5 3 AAO, sondern nach » 23 MO, 

Die Rechtspflichten, deren Verletzung ordnungsstrafrecnt-
liche Verantwortlichkeit nach S 28 Abs» 1 Ziffer 1 (vsr— 
weisender Tatöastand) nach sich zieht, sind in S 10 Abs, 
1 MO geregelt (zu Inhalt und Umfang dar Meldepflicht nach 
S 10 Abs. 1 MO und dem gemäß S 2 dar MO bzw. 5 2 dar An­
ordnung über die Erfüllung dar Meldepflicht vom 21* 5. 
1958 - GS PK-Sig. Nr. 13C2 - von df.r Meldapflicht be­
freiten .Psrsonenkreis vgl. Abschnitt I I I / 4 / 1 ) , 

Bei bestimmter» Personen i s t dia Erfüllung dar Me'iospflicht 
beim Grenzübertritt nicht kontrollierbar, cd aar Rsisenda 
gemäß S 17 MO bei Übernachtung in Baharbergungsatätten 
darüber keinen Nachweis srhält. 

Dabei handelt as sich um 

- Transitraisenda, denen die Unterbrechung der Durchreise 
genehmigt wurde, ' 

- Transitreisende, denen die visafreie Durchreise ge­
stattet i s t . 

- Bürger, die im Besitz von.Landgangsscheinan (mit Übsr-
nachtung) sind, 

- Bürger nordeuropäischer Staaten, die im Besitz von 
Tagesoassierscheiren (mit Übernachtung) sind. ? 
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2.3. Bai Personen, die sich auf Einladung von dtsatlichen 
Organen und Institutionen oder gesellüchaftlichan Organi­
sationen oder a l s Touristen in der DOR aufhielten und 
die der Meldepflicht nicht nachkamen, wird in der Regel 
kein schuldhaftes Handeln vorliegen, da für sin garnää 
f 10 Abs. 3 b 2 w . 4 MCJ dia Meldepflicht vom einladenden 
bzw. betreuender» staatlichen Organ, der I n s t i t u t i o n oder 

' gesellschaftlichen Organisation bzw. dem L e i t e r der Be­
herbergungsstätte wahrgenommen warden kann, 

Bei diesem Personenkreis sind bei Feststellungen über 
die Nichterfüllung der Meldepflicht keine Maßnahmen zur 
Realisierung ordnungsstrafrechtlicher Verantwortlichkeit 
zu veranlassen. Ihnen i s t nach Erteilung das Ausreise­
visums, in dam in der Rubrik "bis ,,,* dos Gatun des 
Ausstellungstages eingetragen wird, die Ausreise zu ge­
statten . 

• 

Oas für dan Aufenthaltsort zuständige VPKA, Abteilung PM, 
i s t f e r n s c h r i f t l i c h über den Sachverhalt unter Angabe 
von Aufenthaltsort, Dauer des Aufenthaltes und dar ein­
ladenden bzw. betrauenden Organisation oder I n s t i t u t i o n 
zu informieren. 

2.4. Von Maßnahmen żur Rea 1 isierung ordnungsstrafrsc htl icher 
Verantwortlichkeit i s t ebenfalls abzusehen, wann bei dor 
Ausreise f e s t g e s t e l l t wird, daß zwar die poliże l i i cne An­
meldung erfolgte (Aufenthaltsberechtigung i s t vorhanden) 
und der MindestUmtausch vorgenommen, aber die Abrnslde-
p f l i c h t nicht eingehalten wurde (Ausreisevisum kann nicht 
vorgewiesen werden). 

Solchen Bürgern i s t nach Hinweis auf die künftige Einhal­
tung der MaIdepflicht und Erteilung des Ausreisevisums, 
in dem in der Rubrik "bis ..." das Datum des Ausstellung» 
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tąge.s «eingatragan wird, die Ausreise 'zu gestatten. (Bei 
Einwohnern Westberlins entfällt die Erteilung eines Aus­
reisevisums .) Handelt es sich bei der ahne Ausreisevisum 
zur Ausreise erschienenen Person um einen Bürger der . 
BRD oder Einwohner Westberlins, i s t außerdem des für 
den Besuchsort zuständige VPKA, Abteilung PM, fernmünd-

--Mch-:-©=d8=r fernschriftlich zu informieren, das=d^n Sse=h--= 
verhalt, auf den Antragsunterlagan zur Beachtung bei 
Künftigen Einreisen vermerkt. Sind mehrere Besuchsorte 
mit verschiedenen zuständigen VPKÄ bekannt, sino alle 
diese VPKÄ entsprechend zu informieren. 

2.5, Bei der Sachverhaltsprüfung (vgl. auch Abschnitt I V / V l , 
Ziffer 2,) i s t der Aufdeckung dar Beweggründe für die 
Nichteinhaltung der Meldepflicht und der Feststellung 
der tatsächlichen Aufenthaltsorte und ihrer Obareinstim-
mung mit dem Reiseziel Aufmerksamkeit zu schenken,.' 
Liegen Hinwaisa vor, daß Reisende die An- und Abmeldung 
bzw. die Abmeldung unterließen,•um sich eventuell poli­
zeilichen Maßnahmen oder besonderen Auflagen im Zusammen­
hang nit der Visaertei1ung zu entziehen, i s t dissan Hin­
weisen nachzugehen und Rücksprache mit dem für den Aufent 
haltsort zuständigen VPKA zwecks Klärung und Abstimmung 
erforderlicher Maßnahmen zu nehmen (z. B. bei Unfal.lbe-

'>-. teiligung. Hinweisen auf strafbare Handlungen, Erforder­
nis bestimmter Zusatzvermerke am Ausreisevisum u. a.), 

2 . B , Bei der Entscheidung über die Übergabe an die Deutsche 
Volkspolizei zur Ahndung der Ordnungswidrigkeit i s t zu 
berücksichtigen, ob der Unterlassung der Anmeldung die 
bewußte Umgehung des verbindlichen Mindestumtausches zu­
grunde lag bzw. ob dar Mindestumtausch unter bewußter 
Nutzung des Umstandas umgangen würde, daß die an Wochen­
enden Einreisenden angemeldet werden, auch wenn noch 
kein Mindestumtausch erfolgt i s t . 
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Wird bei Personen, die keinen Mindestumtausch getätigt 
haben, von einer Übergabe an die Deutsche Volkspolizei 
abgesehen, i s t da3 für den Aufenthaltsort zuständige 
VPKA fernmündlich oder fernschriftlich zu informieren, 
das den Sachverhalt auf den Antrags unterlagen zur Be­
achtung bei künftigen Einreisen vermerkt. 

Liegt Rechtsverletzungen gemäß i 10 in Verbindung mit 
i 28 MO eine böswillige Mißachtung der Meldebestimmungen 
zugrunde und wird durch sie in erheblichem Maße die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit auf dem Gabiat des 
Maldewesens gestört, i s t Ziffer 5, in Abschnitt IV/1/1 
entsprechend zu beachten. 
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übergaben von der PKE an die DVP zur 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im 
Zeitraum von bis 
auf der Grundlage Abschnitt IV/1 PICO 

vspalte 

Zeile\ 

a 
Anzahl der Fälle 
(in Zeilen 5 und 7 
jede Fahrzougbo-
satzung nur als 1 
Fal l registrieren) 

b 
Summe der sofort 
realisierten Crd-
nungss t ra fen/Grd-
nungsgelder in DM 

c 
Summe der nicht 
sofort realisierten 
Ordnungss t ra fon/Ord-
nungsgelder in DM 

1. '.Venen Überschreitens von Aufent­
haltsfristen (PICO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.1.1.) 

1.1. bei Tagesaufenthalt 

1.1.1. " durch BRD . • 

1.1.2. M durch IVB 

1.1.3. " durch sonstige 

. 1.2. bei längerfristigem Aufenthalt 

1. '.Venen Überschreitens von Aufent­
haltsfristen (PICO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.1.1.) 

1.1. bei Tagesaufenthalt 

1.1.1. " durch BRD . • 

1.1.2. M durch IVB 

1.1.3. " durch sonstige 

. 1.2. bei längerfristigem Aufenthalt 

1. '.Venen Überschreitens von Aufent­
haltsfristen (PICO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.1.1.) 

1.1. bei Tagesaufenthalt 

1.1.1. " durch BRD . • 

1.1.2. M durch IVB 

1.1.3. " durch sonstige 

. 1.2. bei längerfristigem Aufenthalt 

-,xx 
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1. '.Venen Überschreitens von Aufent­
haltsfristen (PICO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.1.1.) 

1.1. bei Tagesaufenthalt 

1.1.1. " durch BRD . • 

1.1.2. M durch IVB 

1.1.3. " durch sonstige 

. 1.2. bei längerfristigem Aufenthalt 
'i « C T * ! 

1. '.Venen Überschreitens von Aufent­
haltsfristen (PICO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.1.1.) 

1.1. bei Tagesaufenthalt 

1.1.1. " durch BRD . • 

1.1.2. M durch IVB 

1.1.3. " durch sonstige 

. 1.2. bei längerfristigem Aufenthalt 5 i i O 
• • ra 

2. Wegen Transitabiveichung z e i t l i c h 
' oder örtlich (PKO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.2.) 

2.1. im Transit BRD - WB 

2.2. im übrigen Transit 

6 
•i 
i 

«r> OH} 2. Wegen Transitabiveichung z e i t l i c h 
' oder örtlich (PKO IV/1/1/1, Z i f f . 
2.2.) 

2.1. im Transit BRD - WB 

2.2. im übrigen Transit 7 

3. Wogen Unterlassen von Meldepflich­
ten bzw. Lanuganasüberschreitung 
(PKO IV/1/1/2, Z i f f . 2.2. ff.) O 

D 
CO 
CD X/

X/
A:

 

4. Wegen Alkohol om Steuer 9 H 

X/
X/

A:
 

x Zeile 1 g i l t nicht für Berliner PKE/xx Zeilen 2, 3, 4 gelten nur für Berliner PKE 
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Kennzeichnung von Visa durch die Deutsche Volkspolizei 

1. Die Deutsche Volkspolizei i s t angewiesen, bei 

- festgestelltem ungesetzlichen Verlassen der für den 
Transit zugelassenen Straßen, 

- Weiterreise in die Bezirke der DDR mit Visum zum 
Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR bzw. mit 
Visum zum Tagesaufenthalt in besonders festgelegten 
Kreisen, 

- begangenen Ordnungswidrigkeiten während der Reise 
sowie• • 

- f es tgeste l l ter Aufnahme von Personen durch Transit-
reisende (sofern keine Straftat vorliegt) 

durch Bürger nichtsozialistischer Staaten bzw. Personen 
mit'ständigem Wohnsitz in Westberlin neben der Durchführung 
entsprechender Ordnungsstrafmaßnahmen bzw. Belehrung 
die Visa 'dieser Personen mit Datum, Uhrzeit und Ort 
der Feststellung sowie der Höhe der e v t l . ausgespro­
chenen Ordnungsstrafe zu kennzeichnen und diese Eintra­
gung mit Unterschrift sowie Abdruck des Stempels zur 
Eintragung über die Verletzung ordnungsrechtlicher 
Pflichten zu bestätigen. 
Wird eine ausgesprochene Ordnungsstrafe nicht sofort an 
Ort und S t e l l e bezahlt, wird die Ordnungsstrafe doppelt 
unterstrichen (vgl. Anlagen 1 - 4 ) . 
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2. Von den für den Transit zugelassenen Straßen abgewichene 
Transitreisende werden noch entsprechender Abstrafung 
durch die Deutsche Volkspolizei zur unverzüglichen Aus­
reise an die dem Reiseziel nächstgelegene für den Tran­
sitverkehr zugelassene Grenzübergangsstelle verwiesen-. 

2.1. Bei Antreffen von Transitreisenden im Stadtgebiet der 
Hauptstadt der DDR, Berlin, werden durch die Deutsche 
Volkspolizei . .' 

Bürger der BRD an die Grenzübergangsstellen 
Heinrich-Heine-Straße bzw. 
Bornholmer Straße 

- Bürger anderer nichtsozia-
l i o t i s c h e r Staaten 

an die Grenzübergangs­
s t e l l e Frledrich-/Zim-
merstraße 

Personen mit ständigem 
Wohnsitz in Westberlin 

an die Grenzübergangs­
s t e l l e n Sonnenallee, 
Invalidenstraße, Chaussee­
straße 

zur unverzüglichen Ausreise verwiesen. 

2.2. Bei festgestellten Weiterreisen in die Bezirke der 
DDR durch Bürger nic h t s o z i a l i s t i s c h e r Staaten und 
Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin mit 
Visum zum Tagesaufenthalt für die Hauptstadt der DDR, 
Berlin, erfolgt deren Zurückweisung in die Hauptstadt 
der DDR, Berlin. 
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3. Die sich aus den Eintragungen auf den Visa ergebenden . 
politisch-operativen Hinweise sind bei der Abwicklung 
der Grenzkontrollen in der Ausreise entpsrechend zu 
bea chten. . 
Durch die Paßkontrolleinheiten sind gegenüber Personen, 
die durch die Deutsche Volkspolizei abgestraft wurden, 
wegen der bereits geahndeten Rechtsverletzung nicht 
erneut Maßnahmen zu ihrer Verfolgung, insbesondere Über­
gaben an die Deutsche Volkspolizei, zu veranlassen. . 

3.1. Die Ausreise der von den vorgeschriebenen Transitwegen 
abgewichenen Personen i s t , auch wenn es sich um Tran­
sitreisende, die zum Transit zwischen der BRD und West­
berlin einreisten, handelt, erst nach der Kontrolle der 
benutzten Kraftfahrzeuge und des mitgeführten Gepäcks 
durch die Grenzzollämter zu gestatten, 

3.2. An den für den Transit zwischen der BRD und Westberlin 
zugelassenen Grenzübergangsstellen sind derartige Kon­
trollen bei Teilnehmern am Transit zwischen der BRD und 
Westberlin nur als Verdachtskontrollen im Sinne von Ar­
t i k e l 16 Zi f f e r 2 des Abkommens zwischen der Regierung 
der DDR und der Regierung der BRD über den Transitver­
kehr von zivi l e n Personen und Gütern zwischen der BRD 
und Berlin (West) vom 17. 12. 1971 zulässig und ent­
sprechend den bestehenden dienstlichen Bestimmungen zu 
beantragen, wenn neben dem sich aus der Eintragung auf 
dem Transitvisum ergebenden politisch-operativen Hinweis 
weitere. Verdachtsmomente auf einen durch die Verdachts­
kontrolle klärbaren Mißbrauch des Transits hindeuten.. 
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3.3. Die einbehaltenen Transitvisa sind nach den allgemein 
geltenden Festlegungen zu behandeln. Auf ihnen sind 
gegebenenfalls wie in Zif f e r 2.4, des Abschnittes 
III/9/11 festgelegt, die Personalangaben des jewei-

• Ilgen Transitreisenden nachzutragen» 
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FK 0000000 
IMaSscIte Demokratische l epubH 
"liMsterium für Auswärtige Angelegenheiten 

Nr., 

für Bürger der Bundesrepublik Deu.schland 

v zur einmaligen Einreise jür einen Tagesaufcnihah 

j in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen 

^ ^» Republik, Ber l in , und Ausreise bis 24.00 Uhr des 

ST Ausstellungstages über die gleidie G r e n z ü b e r g a n g s -

Ĉ«. stelle der D D R zu Berl in (West) 

•TJ.\"iA J>'̂ t*i:< 
i.A. 

A 11/1 
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^Min i s t e r ium für Auswärtige Angelegenheiten , ;\ 
' • ' • ' • ' . ' ' ' " , - \ v \ V i . } ; \ ' "'• V'1''.'ii M/Vv !• * '.' {'.;.' . • ' . M s 

a fis tmi sn fit'-
.i-: t'.; .' t C' i 

^ z u r einmaligen Reise durch'das Hoheitsgebiet; 

Ä S 

der Deutschen Dßmokralischon Republik., 

übe r die lür den Transitverkehr / -

zugelassenen Grenzübergangsste l len 

auf den vorgeschriebenen',Verkehrswegen 

und der kürzes ten Fahrtstrecke 

v-,*• t'- '• 

y •••'l 

Wahrend dos Transiis ist ein Worhsol dos Transport-, 
mittels nur mit Zustimmung dor zustänriignn Organe der.V\*(!;VM,)' 

;, cim 
Transitvisum 

IHR gestattet. In, dor Binnonsrhiilahrt • borochtigl dć is \H .V^; ; -
'ransilvisuin zum Landgang an don,dalür zugolassonon\ ,|V,\}%.>"'.' 

Ortnn. •'•''••''•' 1 ' ; • ! ' - " • ' ' • • v\> A: i: 'J.- . ; 'U V±VM'\-, 
A 19/1 ' •• - v ^ i . - . K - i i . :.. \.v-,v,.;,t •.'..•; 
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T ' : ' .: •';' 'i' i'-'i'.'-'C • 't' ,'t" A'•••"'i 

Panische Demo 'k ra t i sc h e' R e p ü to U k't&&$:t 
< - • • . ' - -.' 

f \ Ministerium lür Auswärtige ÄngelegeU^^ 
5*^1 -'•' ' . : V \ v ' . " ' :

 ' ' • ' • • • , • ) ' i \ I ' - H ^ - I - V M - ; A U ' . ' •'••• ' A U - ^ A -«V,'- v 

: • v A A ••VX'WtK'--łV'£v^ 
• ,' nr> •' ' • • ' • V *y ' '' 'A'. A'.V.A A'A<A.vA'::; 

zur einmaligen Reise durch das ;Hoheilsgebje^^^;:? :v-

der Deutschen .Demokratischen Republik ^:;p(^p^v| 
über die lür den Transitverkehr :-!y'U:tt&'ii%$:s$f 

' zugelassenen Grenzübergangsstellen • :'^^'§£?iß, 

auf den vorgeschriebenen "Verkehrswegen ';:X:S^rä^^ 
' • r ) .•' ''•''' '•. •' . • • >. -• • •• s- •'« N'.' •' und der kürzeslön Fahrtstrecke 

.Nf. 
•i;!.. 

y.r. i'-. 
• i>:V"vK" •-" ' •' ^ '̂vV ..;'Vl ; 

.,,:•--, >,;•:-•)..-vv-; •..;','•.• :>'•.! .\\ :•,-• .•..^.'.Vs'v'Vvv'Wv'''. 

/VA 

'AĘMAMĘMyA,AmMi 
'•'•'. >'/' ' : • ' : " . , • • ! ' • • • -Vi •.';': v'-A-VV;.'-. ::'• VanRils' isl nin Wnrhfsnl flns Tr/łFisruu-ł- . t >: t >. X WährBiul dos Transits ist oin Wodisöl dos Transport- VV^VVIAA 

mitlols nur mit Zustimmung dor zusländifjon drgano dor:j 'V'VM-'•' 
DUR nostattel. In dor Binnonsthillalirt berüchtigt das 'VI \\JV̂ VA-
Transitvisum zum Landgang an don jdoliJr zugolassonnn ̂ | l ,ü V'UV"V 

- Orion. , : A ? , / - ^ ^ ^> H '̂-'̂ Aŷ '̂P A ^ l ^ X . • ' i ? ; K M " - A 
A 1 ? / 1 • •'• //:AÄW^ 

• : ' ' ; ; . ! ; • '• ;'; ! i .:':''"; ,V. V; V \ V . \ s ' • V; V. ••;':; .'i'. • . 1 - . i ; - V •.>. x.v.' :' .»';(;•.';; .'i. ;;V. J, ' i . 

V 
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Transitvisum ' J' - .»' i' • 

der Deutschen Demokratischen Republik,' 

ü b e r die für den Transitverkehr 'Pjpyó'*'')*! 

zugelassenen Grenzübergangss te l len ' % * - & & ^ ? } 

ouf den vorgeschriebenen Verkehrswegen • ' . iS :# f&${< 
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Unfälle und sonstige Schadensfälle 

1. Bei Unfällen, Havarien oder Katastrophen sowie sonstigen 
Schadensfällen an Grenzübergangsstellen i s t sofort der 
Kommandant der Grenzübergangsstelle zu verständigen, dem 
die Einleitung von Sofortmaßnahmen zur Sicherung des Er-
eignisortes, zur Gewährleistung medizinisqher Hilfe, zur 
Verhütung weiterer Schäden und Abwehr drohender Gefahren 
sowie die Veranlassung der Untersuchung von Schadensfällen 
obliegt. 
Bei Notwendigkeit kann der Kommandant den grenzüberschrei­
tenden Verkehr einschränken, umleiten oder zeitweilig 
unterbrechen. 

f 

Notwendige Sofortmaßnahmen sind, i s t der Kommandant bzw. 
sein DHO nicht unmittelbar erreichbar, durch den Leiter 
der PaBkontrolleinheit bzw. den diensthabenden Zugführer 
zu veranlassen. 

Die Untersuchung und Bearbeitung a l l e r StraBenverkehrsun-
fälle an den Straßen-Grenzübergangsstellen SOWIB von 
Havarien auf Binnenwasserstraßen-Grenzübergangsstellen 
erfolgt durch die dafür zuständigen Kräfte der Deutschen 
Volkspolizei. Ihre Anforderung erfolgt durch den Komman­
danten der Grenzübergangsstelle. 

Bahnbetriebsunfalle (alle Schadensfälle auf Gelände der 
Deutschen Reichsbahn, die aus dem Betrieb oder der Be­
nutzung der Eisenbahn resultieren) werden durch die zu­
ständigen Organe der Deutschen Reichsbahn bearbeitet und 
untersucht. 

Die Kräfte der DVP bzw. Angehörigen der Deutschen Reichs­
bahn sind bei der Aufnahme und Untersuchung von Verkehrs-

IV /2/1 
Seite 1 
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Unfällen, Havarien bzw. Bahnbetriebsunfallen in not­
wendigem Umfang zu unterstützen. * 

3. Auf Forderung des Kommandanten der Grenzübergangsstelle 
sind durch die PaBkontrolleinheit zu Schadensfällen im 
Handlungsraum der PaBkontrolleinheit, deren Bearbeitung 
und Untersuchung nicht in die Zuständigkeit der DVP fällt, 
Untersuchungen zur Feststellung des Schadens, der Geschä­
digten und der Schadensverursacher bzw. Ursachen für den 
Schadensfall durchzuführen und darüber eine Schadensanzeige 
(vgl. Anlage 1) aufzunehmen. 

4. Eine Schadensanzeige gemäß Anlage 1 i s t auch immer dann 
aufzunehmen, wenn Schäden durch Mitarbeiter der Paßkon­
trolleinheit verursacht oder Mitarbeiter oder Einrichtungen 
der PaBkontrolleinheit geschädigt wurden. 

5. Die von der PaBkontrolleinheit gemäß Ziffern 3. und 4. ge­
fertigten Schadensanzeigen sind dem Kommandanten zur wei­
teren Veranlassung zu übergeben. 
Ein Durchschlag der Schadensanzeige i s t in den Lagefilm 
aufzunehmen« 

63 Teilnehmer am grenzüberschreitenden Verkehr, die einen 
Schadensersatzanspruch gegen einen anderen Reisenden glaub­
haft machen, sind auf ihr Ersuchen beim Personalienaustausch 
zu unterstützen. Zeugen sind den Betroffenen nur mit ihrem 
Einverständnis namhaft zu machen. 

7. Zur Vermeidung unnötiger Rückfragen bei anderen Staats­
organen i s t geschädigten Teilnehmern am grenzüberschrei­
tenden Verkehr mitzuteilen, daß die Regulierung der 
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Schadensersatzansprüche durch die örtlich zustandige 
Bezirksdirektion der Staatlichen Versicherung der DDR 
erfolgt (die Anschrift i s t dem Geschädigten mitzuteilen). 

8. Im Zusammenhang mit Schadensfällen beabsichtigte Ortsbe­
sichtigungen an Grenzübergangsstellen durch Vertreter 
von Versicherungsgesellschaften anderer Staaten sind in 
keinem Fal l zuzulassen. Ortsbesichtigungen durch die 
Deutsche Auslands- und Rückversicherungs AG (ÖARAG) be­
dürfen der Erlaubnis des Stellvertreters des Ministers 
für Nationale Verteidigung und Chefs der Grenztruppen der 
DDR. 

IV/2 /1_ 
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» • L l j . , ! L l l ) H . . ^ n . i u ) M . . w 

0. U., dsn 

Schadensanzeige 

Am 19.., .... Uhr, kam es in dar Fahrtrichtung 
. . . . . . . . o . ...«»»»».>...• durch das Transportmittel 

Kennzeichen 

oder 
Name Vorname 

geb. am in 
Staatszugehörigkeit ....... 
zu einer Sachbeschädigung/VU 

Sachverhalt 

e B » e • o 

Schadensverursacher . 
Höhe des Schadens „ . . . 
a) am Objekt 
b) am Transportmittel 
Anschrift des Eigentümers des Transportmittels 

Nr. der Versicherungspolice 
Versicherungsanstalt ...... 

Unterschrift des Geschädigten Unterschrift des 
oder Schadensverursachers Untersuchenden 
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Todesfälle, akute schwere Erkrankungen bzw. Unglücksfälle 
mit schweren Verletzungen von Reisenden an-Grenzübergangs­
stellen 

1. über akute schwere Erkrankungen, Verletzungen, die sofor­
tige medizinische Hilfe erforderlich machen, und über 
Todesfälle von Teilnehmern am grenzüberschreitenden Ver­
kehr während ihres Aufenthaltes an den Grenzübergangs­
stellen i s t sofort der Kommandant zur Veranlassung der 
weiteren erforderlichen Maßnahmen zu verständigen. 
Wahrnehmungen über die Ursachen der Erkrankung oder des 
Todes sind dabei mitzuteilen. 

In durch Zugbegleitkommandos der Transportpolizei beglei­
teten Reisezügen i s t bei derartigen Feststellungen sofort 
der Leiter des jeweiligen Kommandos entsprechend zu ver­
ständigen. 

2. Bis zur Übernahme der Betreuung durch medizinisches Per­
sonal oder die zuständigen Organe i s t Erkrankten bzw. 
Verunfallten durch die Angehörigen der PKE die mögliche 
Erste Hilfe zu leisten. 
I m Falle der unmittelbaren Anwesenheit eines Arztes aus 
der BRD, einem anderen Staat odor Westberlin bei dem 
Krankheitseintritt oder Unfall, i s t ihm die Wahrnähme 
der aus dem internationalen Berufseid der Ärzte resultie­
renden Verpflichtung zur Hilfeleistung nicht zu verwehren, 
solange es sich dabei um die Erste Hilfe handelt und an 
der fachlichen Qualifikation keine Zweifel bestehen. 

3. Medizinische Hilfe braucht nicht geleistet werden, wenn 
der Erkrankte oder Verunfallte diese Hilfe ablehnt und in 
der Lage i s t , die Weiterreise oder Rückreise ohne Inan-

IV/2/1/1 
Seite 1 



B S t U 

000043 

spruchnahme fremder Hilfe vorzunehmen. Leisten mitreisende 
Familienangehörige oder Bekannte des Erkrankten bzw. Verun­
fallten Hilfe und weigern sie sich, medizinische Hilfe 
durch das Gesundheitswesen der DDR zu beanspruchen, i s t 
dagegen im Einzelfall unabhängig von den Festlegungen unter 
5. nicht einzuschreiten. 

4. Der Kommandant der Grenzübergangsstelle veranlaßt 

- die Verständigung des medizinischen Personals an der 
Grenzübergangsstelle und die Anforderung ärztlicher Hilfe, 

- die Bergung der Erkrankten, Verletzten bzw. Toten und ihre 
Unterbringung in dafür geeigneten Räumlichkeiten an der 
Grenzübergangsstelle (zur Bergung aus den Handlungsräumen 
der Paßkontrolleinheit sind auf Forderung des. Kommandanten 
Kräfte der PKE einzusetzen), 

- bei Todesfällen die Anforderung der Deutschen Volkspolizei, 
die die weitere Untersuchung führt und den Abtransport der 
Verstorbenen veranlaßt (beim Verdacht unnatürlichen Todes, 
nicht geklärter Todesursache bzw. unbekannten Toten wird 
über den ODH des VPKA/der VPI die Kriminalpolizei hinzu­
gezogen ). 

5. Über den Umfang medizinischer Hilfeleistung über die Erste 
Hilfe hinaus entscheiden die an den Grenzübergangsstellen 
eingesetzten Kräfte des DRK der DDR bzw. die zuständigen 
Bereitschaftsärzte. 

> IV/2 / 1 /1 
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Lehnt der Erkrankte oder Verunfallte trotz des Erforder­
nisses fremder Hilfe die medizinische Hilfeleistung ab, 
i s t diese in den Erfordernissen entsprechendem Umfange 
auch gegen diesen Willen (u. U. mit Hinweis auf vertrag­
liche Verpflichtungen der DDR aus dem Gasundheitsabkommen 
DDR/BRD) durchzusetzen. 

Pässe und andere Personaldokumente Verstorbener verbleiben 
bei der Leiche. Die übrigen Reisedokumente sind durch die 
PKE einzubehalten, mit dem Vermerk "verstorben am ..." zu 
versehen und nach den für sie geltenden Bestimmungen zu 
behandeln. ' 

Todesfälle, akute schwere Erkrankungen bzw. schwere Ver­
letzungen von Reisenden sind im Lagefilm der PKE unter 
Angabe der Personalien des Betroffenen und gegebenenfalls 
des ausnahmsweise Erste Hilfe leistenden Arztes aus der 
BRD, einem anderen Staat oder Westberlin, der näheren Um­
stände bzw. festgestellten Ursachen des Vorkommnisses, der 
veranlaßten Maßnahmen und ihres bekanntgewordenen Ergeb­
nisses nachzuweisen. 
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Grenzüberschreitende Krankentransporte 

1. Durch die Paßkontrolleinheiten i s t zu sichern, daß 
grenzüberschreitende Krankentransporte, deren Durch­
führung und Organisierung einschließlich der damit 
verbundenen medizinischen Betreuung' der Kranken dem 
DRK dpr DDR obliegt, bevorzugt vor dem übrigen VerkBhr, 
schnell und reibungslos abgewickelt werden können. 

1.1. Für den Grenzübertritt der Kranken gelten die allgemein 
üblichen Bestimmungen. Bei Westberlinern, die bei der 
Sozialversicherung des FDGB versichert sind, sind die 
Festlegungen in Abschnitt III/5/13 zu beachten. 

Die Paßkontrolle beim Kranken i s t auf das Notwendigste 
zu beschränken und so zu organisieren, daß sie in der 
dem Zustand des Kranken entsprechenden günstigsten Weise 
am Krankentransportfahrzeug bzw. Stützpunkt des DRK an 
der Grenzübergangsstelle erfolgt. 

1.2. Zu grenzüberschreitenden Krankentransporten erfolgen im 
Regelfall Avisierungen durch das OLZ der Hauptabtailung 
VI. 

2. Das DRK der DDR führt Krankentransporte in der Regel nur 
auf dam Territorium der DDR durch. Bei grenzüberschreiten 
dsn Krankentransporten werden die Kranken an den Stütz­
punkten des DRK an den Grenzübergangsstsllen von Kranken­
transportf ahrzBug zu Krankentransportfahrzeug umgeladsn. 

2.1. In Übereinstimmung mit den Regelungen des Abkommens zwi­
schen der Regißrung dar DDR und dsr Regierung der BRD auf 
dem Gebist des Gesundheitswesens vom 25. 4. 1974 (GS PK -
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Sig. Nr. 5361) werden grenzüberschreitende Krankentrans­
porte zwischen dem Präsidium des DRK der DDR und dem 
Präsidium des DRK in der BRD fernschriftlich oder fern­
mündlich abgestimmt, so daß der Kranke ohne Verzögerung 
an der jeweils vereinbarten Grenzübergangsstelle direkt 
umgeladen werden kann. 

M I H I 

2.2. Mit dem Westberliner Senat besteht gemäß den Protokoll- \ 
vermerken vom 12. 6, 1972 und 11. 4. 1974 über die medi- J 
zinische und gesundheitliche Betreuung sowie dBn Kranken­
transport von Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin ^ 
(West), die entsprechend der "Vereinbarung zwischen der 
Regierung der DDR und dem Senat über Erleichterungen und 
Verbesserungen des Reise- und Besucherverkehrs" einreisen 
(GS PK - Sig. Nr. 5361a) eine analoge Regelungj grenzüber­
schreitende Krankentransporte werden mit der Rot-Krsuz-
Gesellschaft in Westberlin abgestimmt. 

2.3. Die Personaldokumente des Krankentransport- und -begleit-
personals aus der BRD bzw. Westberlin sind während des 
Aufenthaltes an der Grenzübergangsstelle einzubehalten, 
ihre fahndungsmäßige Überprüfung i s t zu sichern. 

, Der Aufenthalt der Krankentransportfahrzeuge an der ^ 
Grenzübergangsstelle i s t so kurz wie möglich zu halten. 
Bei Verzögerung des Anschlußfahrzeuges kann durch den N 
Diensthabenden des DRK an der Grenzübergangsstelle eine 
Zwischenlagerung der Kranken im DRK-Stützpunkt veranlaßt 
werden. ' ' . 

2.4. Es i s t unzulässig, zur Organisierung von medizinischer 
Hilfe einschließlich Krankentransporten Direktkontakte 
von den Grenzübergangsstellen zu Organen oder Institutio­
nen der BRD bzw. Westberlins aufzunehmen, derartige 
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Kontakte durch Teilnehmer am grenzüberschreitenden Ver­
kehr vermitteln zu lassen oder Teilnehmer am grenzüber­
schreitenden Verkehr zur Durchführung medizinischer 
Hilfe, insbesondere Krankentransport, zu veranlassen. 
Bei derartigen Ersuchen von DRK-Kräften an die PKE 
sind diese zur Einhaltung der festgelegten Informa­
tionswege anzuhalten. 

3.1. Krankentransporten aus der BRD oder Westberlin in die 
DDR i s t die Einreise zu gestatten, wenn durch das Mi­
nisterium für Gesundheitswesen über den Sonderdienst 
des DRK der DDR und das OLZ der HA VI der Transport 
ohne Umladung a/isiert wurde. 
Die Einreise i s t ebenfalls zu gestatten, wenn der 
Patient nicht umladefähig i s t und der durch die Kräfte 
des DRK herbeizurufende zuständige diensthabende Arzt 
entsprechend entscheidet. Die Einreise i s t nur bis zum 
für die jeweilige Grenzübergangsstelle zuständigen 
Krankenhaus zulässig. 
Dem Begleitpersonal sind Visa zur Ein- und Ausreise 
entsprechend den im Abschnitt III/5/12/1 getroffenen 
Festlegungen zu erteilen. 

Die zuständigen Krankenhäuser für die jeweiligen Grenzüber­
gangsstellen sind: , 

SKH Berlin-Friedrichshain 
BKH Potsdam 
BKH Wismar 
BKH Boitzenburg 
KKH Salzwedel 
Medizinische Akademie Magdeburg 
KKH Eisenach 
KKH Eisenach 
BKH Meiningen 
KKH Hildburghausen/Eisfeld 
KKH Schleiz 
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Invalidenstraße 
Drewitz 
Selmsdorf 
Horst 
Salzwedel 
Marienborn/A. 
Wartha 
Worbis 
Meiningen 
Eisfeld 
Hirschberg 
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3.2. Transitkrankentransporte von bzw. nach Westberlin über 
den Flughafen Berlin-Schönefeld können ,mit Genehmigung 
des Ministeriums für Gesundheitswesen, HA Internatio­
nale Beziehungen, ohne Umlagerung an der Grenzübergangs­
s t e l l e Rudower Chaussee mit Westberliner Krank'entrans-
porJ^tahrzeugaa^ e,rf olgen ^ ? - - • 
Die Einreise über die Grenzübergangsstelle Rudower 
Chaussee i s t zu gestatten, wenn der Transport über 
den Sonderdienst des DRK der DDR und das OLZ der HA VI 
a v i s i e r t wurde. 
Dem Begleitpersonal sind Visa zur Ein- und Ausreise ent­
sprechend den im Abschnitt III/5/12/1 getroffenen Fest­
legungen zu erteilen. 

4, Für gebrechliche und hilfsbedürftige Personen mit stan-
. digem Wohnsitz in Westberlin, die zwar nicht auf die 

Beförderung mit Krankentransportfahrzeugen angewiesen 
sind, aber beim Grenzübertritt Hilfe benötigen, wird 
die notwendige Hilfe bei der Ein- und Ausreise an den 
Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze der DDR zu West­
berlin durch Kräfte des Gesundheitswesens der DDR ge-
'währt. 
Durch die Paßkontrolleinheiten i s t die Tätigkeit dieser 
Kräfte entsprechend den dafür bestehenden örtlichen 
Festlegungen zu unterstützen. 



BStU 
2 0 r.i\o tnuschbln L' l' 
(20. z'.ndorung) 000049 

i j v/'p./r. 

Publizistische Arbeiten, Film- und Fotoaufnahmen an Grenr-

1. Das Anfertigen von Film-, Fernseh- und Fotoaufnahmen, 

anderer bildlicher Darstellungen und Rundfunkoufnahmen 

im Schutzstreifen sowie von militärischen Objekten, 

Grenzübergangsstellen und anderen Kontrolleinrichtun­

gen im Gronzgebiet i s t gemäß £ 3 der Grenzordnung vom 

•'25. 3. 1902 (GS PK - Sig. Hr. 1107) nur mit Erlaubnis 
der Hauptabteilung Presse des Ministeriums für Nationale 

Verteidigung gestattet. 

Die Erlaubnis i s t auch dann erforderlich, nenn an den 

auf dem Territorium der DDR liegenden Grenzübergangs­

stellen mit gemeinsamer Kontrolle lediglich Handlungen 

der hier tätigen Organe der CSSR oder der VR Polen publi­

z i s t i s c h erfaßt werden sollen. 

Bei publizistischen Vorhaben an den auf dem Territorium 

der CSSR oder der VR Polen liegenden Grenzübergangs­

stellen mit gemeinsamer Kontrolle i s t ein Erfassen von 

Handlungen der dort tätigen Organe der DDR nur zuzulas­

sen, wenn dafür eine ausdrückliche Weisung des Leiters 

der Hauptabteilung VI oder seines Stellvertreters Paß­

kontrolle vorliegt. " 

1.1. Der dazu e r t e i l t e Berechtigungsschein g i l t nur in Ver­

bindung mit einem Dienstauftrag der bewaffneten Kräfte. 

1.2. Die Genehmigung von publizistischen Vorhaben im Kontroll­

bereich der Grenzübergangsstellen zur CSSR und zur VR 

Polen erfolgt auf dem Wege fernmündlicher Weisungen an 

die Kommandanten der Grenzübergangsstellen über das 

Kommando der Grenztruppen der DDR. 

ü b e r g a n.g s s t e 1 1 en 
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1 . 3 . Zu publizistischen Vorhaben an den Grenzübergangsstellen 
Saßnitz und Warnemünde wird die Genehmigung fernmündlich 
über das Kommando der Volksmarine übermittelt. 

1 . 4 . Publizistische Vorhaben im Kontrollbereich der für den 
internationalen Verkehr zugelassenen Flughäfen der DDR 
unterliegen- t»Ł&h-fr^4err•-G-efi-@-to4fMB-g-^d^;i^R"^eg--'Min-ist©rium-
für Nationale Verteidigung. 
Im Kontrollbereich der Flughäfen sind solche Vorhaben 
nur zuzulassen, wenn dazu eine Weisung des Leiters der 
Hauptabteilung VI oder seines Stellvertreters Paßkon­
t r o l l e vorliegt. 

2 . Die Kommandanten der Grenzübergangsstellen sind ange­
wiesen, die Begleitung der mit dem journalistischen 
Vorhaben beauftragten Personen durch Angehörige der 
Grenrttruppen der DDR bzvi, andere bewaffnet© Kräfte an 
der Grenzübergangsstelle sicherzustellen, 

2 . 1 . Die Leiter der Paßkontrolleinheiten haben zu sichern, 
daß bei Durchführung publizistischer Arbeiten innerhalb 
•der Grenzübergangsstellen eine den jeweiligen Erforder­
nissen entsprechende Absicherung gewährleistet i s t . 

3. Wird festg e s t e l l t , daß Reisende an den Grenzübergänge-
steilen filmen oder fotografieren wollen, sind s i e auf­
zufordern, dies zu unterlassen. 

3 . 1 » Bei bereits getätigten unberechtigten Aufnahmen kann, 
f a l l s die Aufnahme von Kontroll- und Sicherungsanlagen 
bzw. Angehörigen der Kontrollorgane beg runde t angenommen 
wird, deren Belichtung vom Reisenden gefordert werden. 
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. Erfordert der Grad der Mißachtung der bestehenden Re­
gelungen durch Reisende oder die konkrete politisch-ope­
rative Situation weitergehende Maßnahmen i s t in Über­
einstimmung mit den in Abschnitt IV/1 getroffenen Fest­
legungen im Zusammenwirken mit der DVP ordnungsstraf­
rechtliche Verantwortlichkeit gemäß Q 45 der Grenzord­
nung zu prüfen. 
Eine Übernahme von in diesem Zusammenhang durch die DVP 
eingezogenem Filmmaterial hat nur zu erfolgen, wenn po- " 
litisch-operatives Interesse besteht und vorgesehene 

, aktive Maßnahmen die Übernahme erfordern. 

Film-, Foto- und Fernsehaufnahmen auf dem Gelände der 
Deutschen Reichsbahn, auch auf Eisenbahn-Grenzübergangs­
stellen, bedürfen der Genehmigung durch die Pressestelle 
des Ministeriums für Verkehrswesen bzw. die Pressestellen 
der Reichsbahndirektionen. An Eisenbahn-Grenzübergangs­
stellen i s t die Genehmigung des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung außerdem erforderlich. 
Auf die Genehmigungspflicht wird in den Kursbüchern 
der Deutschen Reichsbahn ausdrücklich verwiesen. 

..Dei der Anwendung der dazu bestehenden innerdienstlichen 
Regelung gehen die zuständigen Stellen der Deutschen 
Reichsbahn davon aus, daß lediglich auf der üffentlich-

• keit zugänglichen Anlagen und Einrichtungen der Deutschen 
Reichsbahn (wie Dahnsteigen und Dahnhofsvorplätzen) ge­
fertigte "Erinnerungsaufnahmen" keiner Genehmigung be­
dürfen, jedoch Aufnahmen von Objekten/Bahnanlagen/Fahr-
zeugen auf der Öffentlichkeit nicht zugänglichem Gelände, 
auch wenn sie von öffentlichem Gelände aus getätigt wer­
den, einer Genehmigung bedürfen. Allgemein genehmigt i s t 
das Filmen und Fotografieren auf Reichsbahngelände für 
Teilnehmer an Eisenbahnhobbytouristenreisen des Reisebüros 
der DDR. 
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4.2. Die Durchsetzung, des Verbots des Filmens und Fotogra-
* i fierens auf Rcichsbahngelände obliegt den Angestellten 
.;; der Deutschen (Reichsbahn und den Angehörigen der Trans­

portpolizei. . v 

4.3. Werden während der Grenzkontrolle grobe Verstoße gegen 

bahngeläride während des Aufenthaltes in der DDR f e s t - " 
g e s t e l l t , obliegt eine eventuell erforderlich werdende 
Einziehung des Filmmaterials den Grenzzollämtern. 
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Behandlung yen Fundgut 

1. An den Grenzübergangsstellen aufgefundene verlorene Sa­
chen (Fundgut) sind in Verantwortung des Kommandanten 
der Grenzübergangsstelle zu sichern. 
Zahlungsmittel, zu denen kein Hinweis auf den vorheri­
gen Desitzer vorliegt und die nicht als Inhalt, Des tänd­
le i 1 oder verbunden mit anderem Fundgut aufgefunden wer­
den sowie abgelegte Zahlungsmittel sind ohne Einbeziehung 
des Kommandanten als Fundgeld an die Abteilung Finanzen 
der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, durch die 
Paßkontrolleinheiten in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 
an die Abteilung Finanzen des MfS, abzuführen. 
Werden Zahlungsmittel zusammen mit anderen verlorenen 
Sachen - ausgenommen in Personaldokumenten - aufgefunden, 
sind sie wie diese zu behandeln. Eine Entnahme der Zah­
lungsmittel und ihre getrennte Behandlung i s t unzulässig. 

2. Ausweise, Pässe odor andere Personaldokumente* sind, un­
abhängig davon, ob sie a l l e i n oder zusammen mit anderen 
Sachen aufgefunden wurden, durch die Paßkontrolleinheit 
zu übernehmen. Die in Abschnitt 1/2/3/1 - Z i f f . 7. fest­
gelegte Meldepflicht i s t zu beachten. 
Befinden sich in aufgefundenen Personaldokumenten Zahlungs 
mittel, o ind oio diesen zu entnehmen und ohne Einbeziehung 
des Kommandanten alg Fundgeld an die Abteilung Finanzen 
der Dezirksvenvaltung für Staatssicherheit, durch die Paß-
kontrolloinheiten in der Hauptstadt der DDR, Berlin, an 
die Abteilung Finanzen des MfS, abzuführen. 

3. Die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung des Eigen­
tümers bzw. Verlierers a l l e r Fundsachen veranlaßt der 
Kommandant in Abstimmung mit. dem Leiter der Paßkontroll­
einheit. 

Personaldokumente im Sinne dieses Abschnittes sind auch Füh­
rerscheine, Kraftfahrzeugzulassungen u .a . für eine Person 
ausgestellte Dokumente. 
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4. Die Herbeiführung der Entscheidung über die weitere Be­
handlung des Fundgutes obliegt dem Leiter der Paßkontroll-
einheit. Diese Entscheidung i s t unter Berücksichtigung 
des Ergebnisses einer durch die Paßkontrolleinheit vorzu­
nehmenden Überprüfung zu dem e v t l . festgestellten Eigen­
tümer bzw. Verlierer der Sache in der Abteilung XII und 
den eigenen Karteimitteln (F- bzw. VSH-Karteien) in Ab­
stimmung mit der Abteilung IX der Bezirksverwaltung für J 
Staatssicherheit (in Berlin mit der ESG der Abteilung IX 
der Bezirksverwaltung im PdVP Berlin) innerhalb von 4 Ta- ^ 

- gen zu treffen• 

5. Wird das Fundgut von der Abteilung IX nicht übernommen, 
: i s t es, soweit nicht andere besondere Umstände vorliegen, 
Ż ; zur Rückführung an die Eigentümer, Verlierer oder sonsti-
% gon Empfangsberechtigten freizugeben. 

Liegen besondere Umstände vor, dio aus operativen Gründen 
bei NichtÜbernahme des Fundgutes durch die Abteilung IX 
eine Freigabe unzweckmäßig erscheinen lassen, i s t die Ent-

, scheidung durch den Leiter der Abteilung VI (in Berlin 
durch meinen Stellvertreter Paßkontrolle) in Abstimmung 
mit dem Leiter der zuständigen bzw. interessierten Dienst­
einheit zu treffen. ^ 

6* Freigegebene Ausweise, Pässe und andere Personaldokumente 
sind unter Mitteilung von Zeit, Ort und Umstanden des Auf- ^ 
findens und der unter Umständen zu beachtenden operativen 
Gesichtspunkte sowie des Verbleibs weiteren damit zusammen­
hängenden Fundgutes (bei e v t l . entnommenen Zahlungsmitteln 

y auch Angaben zur Höhe des gefundenen Betrages, seiner Wäh-
rung und Stückelung sowie des Termins der Abführung an die 

; Abteilung Finanzen) unverzüglich an doa Düro doo Loitofo-
der Hauptabteilung VI zu übersenden, dn 4b4 v % p ^ H ^ o ^ l r Ä Q ^ E 
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Von den VPKA/VPI ausgestellte Personaldokumente der 
DDR (Pässe, Personalausweise, Aufenthaltserlaubnisse) 
sind von den Paßlcontrolleinheiten (außer denen in der 
Hauptstadt) direkt den für den Wohnsitz des Inhabers 

Das zur Rückführung an die Eigentümer, Verlierer bzw. 
sonstigen Empfangsberechtigten freigegebene übrige 
Fundgut wird durch den Kommandanten protokollarisch 
übergeben an 

- das örtlich zuständige VPKA, wenn es sich um Urkunden, 
Sparbücher u. a. Wertdokumente handelt; 

- das zuständige Wasserstraßenamt bzw. das Wasserstraßen­
hauptamt, wenn es sich um Wasserfahrzeuge u. a. Schwimm­
körper handelt; 

- das GZA, wenn es sich um Kfz. und sonstige Straßenfahr­
zeuge (z. D. Anhänger, Campingwagen u. ä.) handelt; 

- das zuständige Organ des Rates des Kreises, wenn es sich 
um Tiere handelt; 

- die örtlich zuständige Fundstelle, wenn es sich um 
sonstige Gegenstände handelt. 

Das Obergabe-/Übernahmeprotokoll s o l l Angaben zu Zeit und 
Ort des Auffindens der Sache, eine kurze Beschreibung des 
Fundgegenstandes, seines Zustandes und ungefähren Wertes, 
zum Eigentümer bzw. Verlierer sowie eine eventuelle Kosten 
rechnung für Bergung und Aufbewahrung enthalten. 

zuständigen 'VPKA/VPl zu übersenden. 

# 



Die Leiter der Paßkontrolleinheiten on den Flug-, See-
und Fährhäfen erfüllen die sich aus den obigen Grund­
sätzen ergebenden Pflichten der Kommandanten in ent­
sprechender Weise. 

Die Leiter dieser Paßkontrolleinheiten haben ihre zur 
Durchsetzung obiger-Grundsätze erforderliche Zusammen­
arbeit mit den zuständigen Organen des Verkehrswesens 
unter Berücksichtigung der Bedingungen im Flug- und See­
verkehr zu vereinbaren. ; 

An den Grenzübergangsstellen an der Staatsgrenze zur 
CSSR und VR Polen mit gemeinsamer Kontrolle auf dem Ter­
ritorium der DDR können Fundsachen (einschließlich Pässe 
und andere Personaldokumente) dem Grenzorgan des Nachbar-
Staates übergeben worden, worin als Eigontür.or bzw. Verlie­
rer Bürger des Nachbarstaates .festgestellt sind. 

Bei Ausübung der gemeinsamen Kontrolle auf dem Territorium 
der CSSR bzw. der VR Polen aufgefundene verlorene Sachen 
sind sofort den Grenzorganen des Nachbarstaates zu über­
geben, es sei denn, als Eigentümer bzw. Verlierer steht 
ein Bürger der DDR fest . 

Von den Grenzorganen der Nachbarstaaten sind auf deren 
Territorium angefallene Fundsachen nur zu übernehmen, wenn 
als Eigentümer bzw. Verlierer ein Bürger der DDR fest­
gestellt i s t . .. . ' N ; /W-

Bei Nachfragen von Reisenden zu Fundgut kann in Abstim­
mung mit dem Kommandanten mündlich Auskunft gegeben 
werdon, wenn es sich beim Reisenden um den Eigentümer 
bzw. Verlierer handelt. 
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[bezieht sich die Nachfrage auf an die Hauptabteilung VI 
übersandte Ausweise, Pässe und andere Personaldokumente, 
i s t deren Fund nicht zu bestätigen. 

Strandgut i s t gemäß der Strandungsordnung vom 29. G. 72 
(GBl. I I Nr. 58, S. 633) und der dazu erlassenen 1. 
Durchführungsbestimmung vom 7, 12, 1972 (GBl. 1/73 Nr. i , 
9. 4) EU behandeln, 
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Lösung von Aufgaben der Zollverwaltung der DDR bei der Kon­
trolle und Abfertigung in den durchgehenden Reisezügen im 
Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin 

1. Die durchgehenden Transitreisezüge zwischen der BRD und 
Westberlin werden nicht durch Mitarbeiter der Grenzzoll­
ämter der Zollverwaltung der DDR begleitet. Den Kontroll­
brigaden der Paßkontrolleinheiten obliegt die Kontrolle, 
Genehmigung und Überwachung der Durchfuhr erlaubnispflieh 
tiger Gegenstände. Die innere Transportmittelkontrolle 
führen die Zugbegleitkommandos der Transportpolizei durch 

2.1. Zur Gewährleistung der Kontrolle, Genehmigung und Über­
wachung der Durchfuhr erlaubnispflichtiger Gegenstände 
i s t vereinbart : . 

Die Leiter der Kontrollgruppen der Paßkontrolleinheiten 
üben im Auftrag des Leiters der Zollverwaltung der DDR 
und mit Zustimmung des Ministers des Innern und Chefs 
der Deutschen Volkspolizei bzw. des Ministers für Post-
und Fernmeldewesen das Recht der Erteilung von Erlaub­
nissen für 

- die Durchfuhr von Schußwaffen, wesentlichen Teilen von 
Schußwaffen, patronierter Munition und Kartuschen ge­
mäß § 6 der Verordnung über den Verkehr mit Schußwaf­
fen, patronierter Munition, Schußgeräten und Kartuschen 
- Schußwaffenverordnung - vom 26. 3. 1987 (Gesetzessamm 
lung PK - Sig. Nr. 5410); 

- die Durchfuhr von pyrotechnischen Erzeugnissen gemäß 
§ 5 Abs. 3 der Zweiten Durchführungsbestimmung zum 
Sprengmittelgesetz vom 31. März 1982 (Gesetzessammlung 
PK - Sig. Nr. 5403); 
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- die Durchfuhr von Funksendeanlagen nach den Bestim­
mungen des Gesetzes über das Post- und Fenmeldewesen 
vom 29. 11. 1985 (GBl. I Nr. 31 S . 345) 

aus, soweit durch Transitreisende in den durchgehenden 
Transitreisezügen zwischen der BRD und Westberlin die 
Mitfuhr solcher Gegenstände angegeben wird bzw. deren 
Mitfuhr erkannt wird und haben die Durchfuhr solcher 
Gegenstände zu überwachen. Den Leitern der Kontroll­
gruppen der Paßkontrolleinheiten obliegt ferner die 
Überwachung der Durchfuhr von Luftdruckwaffen, die 
keiner Erlaubnis bedarf. 

2.2. Die Einhaltung der Verbote zur Durchfuhr von Spreng­
stoffen, bestimmter pyrotechnischer Erzeugnisse, G i f ­
ten, Betäubungsmitteln, Suchtmitteln und radioaktiven 
Stoffen mit hoher Aktivität i s t zu beachten. Getrof­
fene Feststellungen der Verletzung der Verbote durch 
Transitreisende sind an den Ausreise-Grenzübergangs­
s t e l l e n sofort an den L e i t e r des Grenzzollamtes zu 
übermitteln und nach den dafür geltenden Bestimmungen 
im Zusammenwirken mit dem GZA zu klären und entschei­
den . 

2.3. Die zur Erlaubniserteilung erforderlichen Vordrucke 
und Kontrollstempel der Grenzzollämter sowie die zur 
Überwachung der Durchfuhr bestimmter Gegenstände er­
forderlichen Behältnisse und Verschlußmaterialien 
werden von den Leitern der Grenzzollämter den L e i ­
tern der Paßkontrolleinheiten übergeben. 

IV/3/1 
Seite 2 
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4, Den Offizieren für Finanzen der Paßkontrolleinheiten 
' obliegt die Nachweisführung und Kontrolle der Verwen­

dung der von den Grenzzollämtern übernommenen Vordrucke, 
die Vereinnahmung der von den Leitern der Kontrollbri­
gaden erhobenen Genehmigungsgebühren und Gebühren für 
die Bereitstellung von Verschlußbehältnissen sowie 
deren Abrechnung beim dafür verantwortlichen Offizier 
des Grenzzollamtes. 

1. Nach den für den Transitverkehr geltenden Bestimmungen 
sind die Reisenden verpflichtet, das Mitführen erlaub-
nis- oder genehmigungspflichtiger Gegenstände beim 
Grenzübertritt unaufgefordert anzugeben. 

2. Erlaubnispflichtig i s t die Durchfuhr 

- von Schußwaffen, wesentlichen Teilen von Schußwaffen 
und patronierter Munition; 

- von pyrotechnischen Erzeugnissen, die ausschließlich 
im Freien von Personen ohne besonderen.Befähigungs­
nachweis abgebrannt werden dürfen (Gruppe 3 der pyro­
technischen Erzeugnisse im Sinne der Zweiten DB zum 
Sprengnittelgesetz vom 31. 3. 1982), wenn sie in der 
Zeit vom 1. 3. bis 30. 11. joden Oahres mitgeführt 
werden (erlaubnisfrei i s t die Durchfuhr dieser pyro­
technischen Erzeugnisse in der Zeit vom 1. 12. eines 
jeden Oahres bis zum 28. (bzw. 29.) 2. des folgenden 
üahres; erlaubnisfrei gestattet i s t ganzjährig die 
Durchfuhr von pyrotechnischen Erzeugnissen, die als 
Scherzartikel oder Zubehör für Spielwaren verwendet 
werden - Gruppe 4 der pyrotechnischen Erzeugnisse; 
nicht gestattet i s t die Durchfuhr sonstiger pyro­
technischer Erzeugnisse, soweit eine Erlaubnis des 
Mdl nicht e r t e i l t i s t ) ; 
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J 
- von Kartuschen (Gegenstände , die einen Zündsatz und 

eine Treibladung enthalten, darunter f a l l e n a uch 
Platzpatronen und Kartuschen r.iit chemischen Vorsätzen) ; 

- von Funksendeanlagen (Funkanlagen a l l e r Art einsc.hließ-
lieh Kurzwellensender, Autorunksprechgeräte , Funkstouer-
sender, Taschenfunksendeanlagon und Radareinrichtungen, 

:—- —•--==- Gepäteteile und Baugruppen,'die eindeutig zu Funksende­
anlagen gehören und deren Zusammensetzen eine betriebs­
fähige Anlage ergibt). : 

3.3. Die Erlaubnis zur Durchfuhr der unter 3.2. genannten -Gegen­
stände i s t zu erteilen, wenn nachgewiesen wird bzw. erkenn­
bar i s t , daß die erlaubnispflichtigen Gegenstände dem per­
sönlichen Bedarf des Reisenden dienen und von ihrer Art 
und Zweckbestimmung her international üblich zur 3agd, zum 
Sportschießen, zur Ausübung des Berufs bzw. zum persönli­
chen Schutz Verwendung finden. 
Dio Erlaubniserteilung i s t gebührenpflichtig. 

3.4. Werden während der Paßkontrolle offen mitgeführte erlaub-
' nispflichtige Gegenstände fe s t g e s t e l l t , sind die Reisenden 
auf die Erlaubnispflicht hinzuweisen. 

3.5. Die Anmeldung erlaubnispflichtiger Gegenstände beim Grenz­
übertritt g i l t als mündlicher Antrag auf Erteilung einer 
Erlaubnis. 
Lediglich bei Funksendeanlagen i s t durch den Reisenden 
s c h r i f t l i c h die Erteilung der Genehmigung zu beantragen. 
Die Ausstellung der Erlaubnisse erfolgt unter Beachtung 
ihrer fortlaufenden Numerierung und mit den vorgesehenen 
Durchschriften durch den Leiter der Kontrollgruppe der 
Paßkontrolleinheit. Neben den im jeweiligen Vordruck vorgo-
sehenon Angaben i s t außerdem die Nummer des für den jewei­
ligen Reisenden erteilton Transitvisums zu vermerken. 
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3.6. Für die Dauer des Transits werden in den dafür gegen 
Gebühr bereitgestellten Behältnissen unter Verschluß 
genommen: 

Schußwaffen oder wesentliche Teile davon, 
patronierte Munition und Luftdruckwaffen. 

4 . 1 . Bei der Erteilung von Erlaubnissen sind folgende Hand­
lungen durchzuführen: 

- Entgegennahme des mündlichen Antrags durch den Reisen­
den (dazu können vorhandene Dokumente, wie Waffenscheine 
u. ä. herangezogen werden), 

- Ausfertigung der Erlaubnisse, 

- Festlegung und Berechnung der zu erhebenden Gebühren, 

- Unterbringung der Gegenstände im Behältnis und Anlegen 
eines Verschlusses (soweit vorgesehen - vgl. 3.6.), 

- Kassierung der Gebühren und Übergabe des Originals der 
Erlaubnis an dBn Reisenden mit dem Hinweis zur Wieder­
vorführung vor der Ausreise aus der DDR. 

4.2. Bei der Anmeldung von Luftdruckwaffen sind folgende Hand­
lungen durchzuführen: 

- Ausstellung einer nummerngesicherten Einnahmequittung 
(ZV 284), 

• * 
- Eintragung der Nummer des Visums auf der Quittung und 
Anbringung des Kontrollstempels des GZA, 
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•• Unterbringung der Luftdruckwaffe im Behältnis und 
Anlegen eines Verschlusses, 

- Festsetzung des Gebührenbetrages, Erhebung und Kassie­
rung dar Gebühren, 

- übergaba das Originals der Quittung ZV 284 an den Rei­
senden mit dam Hinweis zur Wiedervorführung vor dar 
Ausreise aus der DDR. 

4.3. Vor dar Ausreise in die BRD bzw. nach Westberlin i s t das 
Vorhandensein dar im Zug mitgaführten srlaubnispfIichtigen 
Gegenstände zu kontrollieren, erteilte Erlaubnisse bzw. die 
ZV 284 und dia Behältnisse sind ainzuziahan. 

4.4. Wünscht ein Reisender, die ihm erteilte Erlaubnis oder ZV 
284 (z. B. zum ZwBck dar Abrechnung bei seiner Firma) zu 
behalten, so i s t ihm anstelle derselben ein Einzahlungs­
schein (vgl. Anlage 6) auszuhändigen. 
Darauf ist zu vermerken: 

- für die Erteilung einer Erlaubnis und für die zeitweilige 
Überlassung eines Behältnisses, 

- für dia Erteilung einar Erlaubnis oder 

- für dis zeitweilige Überlassung eines Behältnisses 
(bei Luftdruckwaffen). 

Die Bestätigung srfolgt mit Stempelabdruck des Grenzzoll­
amtes . 

9 0 0 0 8 4 ! 
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Bei der Erteilung von Genehmigungen für die Durchfuhr 
von Funksendeanlagen sind folgende Handlungen durchzu­
führen : 

- Übergabe eines Antrages zur Ausfüllung bei der Anmel­
dung von Funksendeanlagen durch Reisendej 

- Prüfung des Antrages auf vollständige Ausfüllung (so­
fern anstelle der Eintragung der Frequenz nur der 
Kanal eingetragen i s t , ist dies nicht zu beanstanden)j 

- Forderung zur Vorlage der Lizenzurkunde (macht ein 
Reisender geltend, daß das mitgeführte Gerät nicht 
lizenzpflichtig i s t , i s t dies zur politisch-operativen 
Auswertung zu erfassen)) 

- Prüfung, ob die Funksendeanläge mit den im Antrag ent­
haltenen Angaben übereinstimmt, Einbehaltung des An­
trages und Anbringung eines Vermerkes über die Nr. der 
Genehmigung und Uhrzeit der Erteilungj 

- Ausfertigung der Genehmigung (durch die PKE i s t lediglich 
die einmalige Durchfuhr zu genehmigen) - in der Spalte 
"Reiseroute" der Genehmigung i s t einzutragen "einmalige 
Transitreise von der BRD nach Berlin (West)" oder "von 
'Berlin (West) nach der BRD", die Genehmigung i s t wie in 
Anlage 7 vorgeschrieben zu numerieren, in der Spalte 
Frequenzen sind Angaben über Rufzeichen, Funkrufnummer 
und Nr. der Lizenzurkunde einzutragen! 

- Erhebung und Kassierung der Gebühren und Aushändigung 
des Originals der Genehmigung. 

IV/3/1 
Seite 7 
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5.2. Werden vom Reisenden bereits erteilte und gültige Ge­
nehmigungen zum Mitführen von Funksendeanlagen vorge­
wiesen, sind auf einer Karteikarte formlos zu erfassen 

5.3. Keiner Genehmigung für die Durchfuhr von Funksendeanlagen 
bedürfen Diplomaten oder ihnen gleichgestellte Personen. 

5.4. Vor der Ausreise in die BRD bzw. nach Westberlin i s t das 
Vorhandensein der im Zug mitgeführten Funksendeanlagen zu 
prüfen. 
Die erteilte Genehmigung i s t einzuziehen. Im übrigen g i l t 
Ziffer 4.4. analog. 

6.1. Die Gebühren für die vorübergehende Überlassung eines 
Behältnisses betragen: 

- für eine kleine Tasche 2,- AM 
- für eine große Tasche 3,- M̂ 
- für das Behältnis für eine lange Waffe 4,- $M 

6.2. Die Gebühren für erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen 

Nr. der erteilten Genehmigung 
Tag und Uhrzeit der Einreise 
Name und Vorname des Reisenden. 

betragen: Erlaubnisgebühr 

Erlaubnis für eine oder mehrere 
Schußwaffen mit oder ohne patro­
nierter Munition aowiB für wesent­
liche Teile von Schußwaffen 10,- 0M 

Erlaubnis für patronierte Munition 
(ohne Waffe) bis 50 Stück je Art 
nebeneinander 2,- 0M 



bei mehr als 50 Stück je Art 
nebeneinander 

Erlaubnis für Kartuschen einschließ­
lich Platzpatronen sowie patronierte 
Munition für Sportschützen 
bis 50 Stück 
bis 400 Stück 
über 400 Stück 

10,- /SM 

2,- 0M 

5,- 0M 

10,- j0M 

- Erlaubnis für pyrotechnische Erzeug­
nisse, soweit s i B nicht erlaubnisfrei 
sind 2,- 0M 

- Genehmigung zum Mitführen einsr 
FunkssndsanlagB AQ,- JÖM 

7.1. Über die von den Grenzzollämtern übernommenen Dokuments 
und Materialien i s t ein ständiger Nachweis zu gewährlei­
sten. 
Ausgefertigte Genehmigungen und Erlaubnisse (Originale 
und Durchschläge) sowie vereinnahmte Gebühren sind un­
mittelbar von den Leitern der Kontrollgruppen den Offi­
zieren für Finanzen der PKE zu übergeben. Die Offiziere 
für Finanzen haben die Gebühren und Dokumente entsprechend 
den örtlich abgestimmten Festlegungen an die Grenzzoll­
ämter zu übergeben. 

7.2. Anträge zum Mitführen von Funksendeanlagen sowie die 
gemäß Z i f f s r 5.2. gsfsrtigten Kartsikarten varbleiben 
in den Paßkontrolleinhsitsn. Die Festlegungen in Zif­
fer IV/3/3 der Paßkontrollordnung zum Zusammenwirken 
beim Verfahren der Genehmigung der Ein- und Durchfuhr 
von Funksendeanlagen sind entsprechend zu beachten. 



Zollverwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik 
Grenzzollamt 

I V / 3 / 1 
A n 1 a g Q 

Erlaubnis Nr. 9 3 6 7 

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 
wird hiermit im Auftrage des Ministeriums des Innern zum einmaligen Transit 
durch das Hoheitsgebiet der DDR 

Herrn/Frau 
(Name) (Vorname) 

(geb. am) (in) 

(Wohnort) 

(Reiseroute) 

die Erlaubnis erteilt, nachfolgend aufgeführte Schußwaffen, patronierte Munition/ 
Kartuschen mitzuführen: 

(Anzahl, Waffenart, Kaliber, Nr./Anzahl, Art, Kaliber der patronierten Munition/Kartuschen) 

Die Erlaubnis berechtigt nicht zur Anwendung der genannten Gegenstände auf 
dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik. Die Zollverschlüsse 
dürfen nicht beschädigt werden. Zuwiderhandlungen führen zum Widerruf der 
Erlaubnis und können strafrechtlich geahndet werden. 

Die Erlaubnis ist bei der Ausreise aus der Deutschen Demokratischen Republik 
unaufgefordert den Kontrollorganen vorzulegen und wird von diesen einbehalten. 

Gebühr von DM für die erteilte Erlaubnis und von DM für die 
vorübergehende Überlassung eines Behältnisses für den Transport unter Zoll­
verschluß, zusammen DM wurde bezahlt. 

— ) 

Visum Nr. Kontrollstempel 

Ag 139/15/72 (87/9) 13624 100x50x3 672 ZV 287 
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Erlaubnis Nr. 3 6 0 2 

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 

wird hiermit im Auftrage des Ministeriums des Innern zum einmaligen Transit 

durch das Hoheitsgebiet der DDR die Erlaubnis erteilt, 

Die Verwendung der o. g. Gegenstände auf dem Gebiet der Deutschen Demo­

kratischen Republik ist nicht erlaubt. 

Die Erlaubnis ist bei der Ausreise aus der Deutschen Demokratischen Republik 

unaufgefordert den Kontrollorganen vorzulegen und wird von diesen einbehalten. 

Die Gebühr von 2,— DM für die erteilte Erlaubnis wurde bezahlt. 

Visum Nr. Kontrollstempel 

Kleinfeuerwerkskörper mitzuführen. 
(Anzahl) 

A g 139/14/72 (87/9) 13623 100x50x3 672 ZV 286 



An den Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Rep 
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Antrags 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen 
Republik beantrage ich 

Name Vorname 

Geburtsdatum Postleitzahl Wohnort 

Straße Haus-Nr. 

Nr. des Passes /Personalausweises 

Pol. Kennzeichen des Kfz. — Name und Typ des Schiffes 

Reiseroute: 

die Erteilung einer Genehmigung zum Mitführen der nachfolgend bezeichneten 
Funksendeanlage auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik 

Typ des Gerä tes Nr. des Gerä tes 

Leistung Frequenzbereich 

Frequenzen Rufzeichen, Funkrufnummer Nr. der Lizenzurkunde 

Ich versichere, daß ich das Gerät auf dem Gebiet der Deutschen Demokra­
tischen Republik nicht betreiben und in unverändertem Zustand aus dem Ge­
biet der DDR wieder ausführen werde. 
Mir ist bekannt, daß Zuwiderhandlungen entsprechend den Rechtsvorschriften 
der DDR geahndet werden. 

, den 

Ort Unterschrift 

*) Bitte, in Blockschrift ausfüllen 
AG 309-15632-276-73 VV Halle 8. 73 IV-10-41 ZV 276 
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An läge 

Zollverwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik 

Grenzzollamt 

Genehmigung Nr. A 1 3 2001 

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. November 1985 über das Post- und Fern­
meldewesen (GBl. I Nr. 31 S. 345) wird in Ermächtigung des Ministers für Post- und Fern­
meldewesen 

Herm/Frau 
(Name) (Vorname) 

(Geburtsdatum) (Postleitzahl) (Wohnort) 

(StraBe) (Haus-Nr.) 

(Nr. des Paaaes/Peraonalausweiaea) 

(pol. Kennzeichen und Typ dea Kfz - Name und Typ des Schiffes - Nr, des Schienenfahrzeuges) 
Reiseroute: 

die Genehmigung zum Mitführen der nachfolgend bezeichneten Funksendeanlage erteilt. 

(Typ dea Gerätes) (Nr. des Gerate«)' 

(Leistung) (F requerufoef eich) 

(Frequenzen) (Rufzeichen, Funknjfnummer) (Nr. der Uzefuurkunde) 

Die Genehmigung berechtigt nur zum Mitführen, jedoch nicht zum Betreiben des Gerätes auf 
dem Hoheitsgebiet der DDR. 

Die Funksendeanlage ist bei jedem Grenzübertritt den zuständigen Organen der DDR unter 
Vorlage dieser Genehmigung unaufgefordert anzugeben. 

Die Genehmigung ist nach Ablauf der Gültigkeit bzw. bei der letzten Ausreise am Grenz­
übergang unaufgefordert abzugeben. 

Zuwiderhandlungen können entsprechend den Rechtsvorschriften der DDR geahndet werden. 
Daneben kann die Genehmigung widerrufen werden. 

Die Genehmigung hat Gültigkeit am/bis: , 

Gebühr von Mark bezahlt. 
(In Worten) 

Kontroltstempel 
des GZA 

Blatt t 111/4/14 ZV 27» 
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Z o l l v e r w a l t u n g d e r D D R 

Grenzzollamt 

Gebührenquittung A Ü 7 3 2 2 

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Deutschen Demo­
kratischen Republik wurden für die vorübergehende Überlassung 
eines Behältnisses für den Transport von Gegenständen unter 
Zollverschluß 

DM 

Gebühren bezahlt. 

Visum Nr. Kóntrol Istempel 

A g 139/33/72 300 B l . 50x2 1272 111/14/13 8907 ZV 284 
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Anzunehmen und zu buchen 
bei: 
Sachkonto 

H.-Oberw.- Karte 
bzw. Überwachungsbuch 
für Teilzahlungen 
und Verwahrgelder 

eingetr. am 

Nr. 

Fachlich anweisungsberechtigt 

Haushaltsmäßig 
anweisungsberechtigt 

Kassenbuch Nr. 
Fin 26 Aa 106 5718 76 (8711 A) 

% 0517582 
M Pf 

Anzunehmen und zu buchen 
bei: -X 

Sachkonto 

H.- Oberw.- Karte 
bzw. Oberwachungsbuch 
für Teilzahlungen 
und Verwahrgelder 

eingetr. am 

Nr. 

Fachlich anweisungsberechtigt 

Haushaltsmäßig 
onweisungsberechtigt 

Kassenbuch Nr. 

BStU 
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, Planjahr Boleg-Nr. _ 
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tinzahlungsschein 
(Nur für die Buchhaltung bestimmt, gilt nicht als Quittung] 

M Pf 
f 

wörtlich: 

sind heute in bar/durch Scheck Nr. 

| von \ 
l 
( für 

.; 
bei der unterzeichneten Kasse eingezahlt worden. 

Unterschrift des Einzahlers 

. den. 19 

Unterschrift der Kaste 
mit Dienststempel 

(© 0547582 
Quittung 

.M Pf 

wörtlich: 

sind heute in bar/durch Scheck Nr. 

von., 

für. 

bei der. unterzeichneten Kasse eingezahlt worden. 

. den 19. 

Unterschrift des Einzahlers Unterschrift der Kasse 
mit Dienststempel 
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Ü b e r s i c h t 
über die auf den Genehmigungen zu vermerkenden 
fortlaufenden Nummern 

Die für das Mitführen von Funksendeanlagen aus­
gestellten Genehmigungen sind wie folgt zu numer­
ieren , z . B. : 

45/001/78 

Erste Ziffer = zweistellige Zahl, Kennzeichen 
des Grenzzollamtes 

Zweite Ziffer = dreistellige Zahl, laufende Nummer 
Dritte Ziffer = zweistellige.Zahl, Jahresangabe 

Die Genehmigungen sind jährlich fortlaufend zu 
numerieren. 

Kennziffer Grenzzollamt 

59 Schwanheide 
65 Marienborn/Eisenbahn 
73 Griebnitzsee 
85 Gerstungen 
86 Gutenfürst 
87 Probstzella 

IV/3/1 
Anlage 7 
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Zusammenwirken bei der Überwachung der Wiederaus- bzw. Ein-
fuhr erlaubnispflichtiger und bestimmter anderer Gegenstände 

1. Die Wiederaus- bzw. Einfuhr von erlaubnispflichtigen Ge­
genständen, hochwertigen Reisegebrauchsgegenständen sowie 
von bestimmten anderen Gegenständen, bei denen sich im Zu 
sammenhang mit der Bekämpfung von Schmuggel und Spekula­
tion der Verdacht beabsichtigter Rechtsverletzungen (Ver­
bleib, gewinnbringende Veräußerung oder Zwischenlagerung 
in der DDR) ergibt oder Anhaltspunkte dafür bestehen, daß 
s i e entgegen den gesetzlichen Bestimmungen aus- bzw. ein­
geführt werden sollen, wird durch die Organe der Zollver­
waltung der DDR bei Reisenden im Wechsel- und Transitver­
kehr z i e l g e r i c h t e t überwacht. 

Dazu kommen vereinfachte Zollverfahren bzw. operative Maß 
nahmen zur Anwendung, bei denen die Grenzzollämter durch 
Vermerke auf bzw. in bestimmten Grenzübertrittsdokumenten 
Kontrollhinweise für die Zollkontrolle bei der Aus- bzw. 
Wiedereinreise übermitteln. 

2. Die Paßkontrolleinheiten haben das erforderliche Zusammen 
wirken mit den Grenzzollämtern zur lückenlosen R e a l i s i e ­
rung der bei der Wiederausreise bzw. Wiedereinreise auf 
Grund der Kontrollhinweise durchzuführenden Kontrollmaß­
nahmen zu gewährleisten. 

Dazu haben die Paßkontrolleinheiten den Grenzzollämtern 
im Kontrollprozeß entsprechende Informationen zu übermit­
teln, wenn 

- die mit einem Kontrollhinweis versehenen Dokumente bei 
der vor der Zollkontrolle erfolgenden Paßkontrolle ein­
behalten werden, 
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- bei der Paßkontrolle nach erfolgter Zollkontrolle Kon­
trollhinweise f e s t g e s t e l l t werden die nicht durch S t r e i ­
chung ungültig gemacht wurden. 

Die Grenzzollämter vermerken die Kontrollhinweise hand­
s c h r i f t l i c h a l s Buchstaben- oder Zahlensymbol ) 

- auf dem bei der Wiederaus- bzw. Wiedereinreise einzube­
haltenden Dokument (Ausreisekarte, Zählkarte, Anlagevisum) 
neben dem Paßkontrollstempelabdruck bzw. - soweit bereits 
vorhanden - in den dafür vorgesehenen Feldern mit Ro t s t i f t 
(bei Reisenden in Reisegruppen mit Sammelreiseliste wer­
den diese Vermerke auf dem entsprechenden Dokument des 
R e i s e l e i t e r s bzw. Kraftfahrers angebracht und durch die 
Nummer in der Sammelreiseliste ergänzt, unter der der 
Reisende, der die Gegenstände mitführt, aufgeführt i s t ) 

- im Paß, wenn dieser a l l e i n als Grenzübertrittsdokument 
vorliegt, neben dem Paßkontrollstempel mit blauem oder 
schwarzem F a r b s t i f t . 

Folgende Vermerke finden Anwendung: 

Symbol "W* bei M i t f ü h r e n 

von Schußwaffen, 
patronierter Munition, Kartu­
schen und erlaubnispflichtigen 
pyrotechnischen Erzeugnissen 

Symbol "F1 bei Mitführen von Funksende­
anlagen 

Symbol "Q1 bei Mitführen von nicht erlaubnis­
pflichtigen, aber unter Zollver­
schluß zu befördernden Gegenständen 
( z . B . bei Durchfuhr von Schußgeräten) 
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- Symbol "B' bei Mitführen von Signalgegenständen 
des Seenotdienstes (z. B. Leuchtpisto­
len, Leuchtkugeln u. ä.) auf Binnen­
schiffen 

-Symbol "C' bei Mitführen von Gegenständen, die 
für ausländische Vertretungen und ihr 
Personal a ls voraus- oder nachgesand­
tes Reisegepäck, Expreßgut oder Stück­
gut oder als geschlossene LKW-Ladung 
eingeführt werden sollen - in solchen 
Fällen erfolgt eine Abfertigung zum 
Zollanweisungsverkehr an das Zollamt 
Berlin I , bei Einhaltung der Vorführ­
p f l i c h t wird das Symbol durch Kontroll 
Stempelabdruck des Zollamtes Berlin I 
und Eintragung der Uhrzeit der Vorfüh­
rung ungültig gemacht 

Symbol "S" ver­
bunden mit Kon-
trollstempelab-
druck des GZA" 

bei Mitführen wertvoller E r s a t z t e i l e 
und Werkzeuge, für die eine entspre­
chende Spezifikation vorzulegen i s t , 
durch Personen, die zur Vornahme von 
Reparatur- und Wartungsleistungen in 
ausländischen Vertretungen bzw. Woh­
nungen ihres Personals einreisen 

- Symbol "ZA' bei Mitführen von Gegenständen, die 
wegen ihres Charakters, ihrer Anzahl, 
ihres Wertes oder anderer Umstände den 
Verdacht begründen, daß s i e in der DDR 
verbleiben, gewinnbringend veräußert 

xSymbol "S" ohne Kontrollstempelabdruck des GZA - Mitführen 
von Jagdwaffen (vgl. IV/3/4, Z i f f e r 7.1.) 
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oder zwischengelagert werden sol l e n , 
im allgemeinen Transitverkehr - in 
solchen Fällen i s t ein vereinfachter 
Zollanweisungsverkehr eröffnet wor­
den; der Reisende hat die Durchfuhr 
der mitgeführten Waren mittels Z o l l ­
vordruck 160 formell zu beantragen 
und verpflichtet sich u n t e r s c h r i f t ­
l i c h zu ihrer Vorführung bei der Aus­
fuhrzollabfertigung.. 

Das Symbol "ZA" findet auch im Tran­
sitverkehr zwischen der BRD und West­
berlin Anwendung, wenn bei Personen, 
die sich mit zur visafreien Durchreise 
berechtigenden Dokumenten in den für. 
den Transit BRD/WB vorgesehenen Kon­
trollpassagen abfertigen lassen (vgl. 
hierzu'auch Z i f f e r 7. in Abschnitt 
III/9/11 der PKO), im Rahmen einer im 
E i n z e l f a l l vorgenommenen Verdachtskon­
t r o l l e im Transiteingang das Mitführen 
der vorstehend genannten Gegenstände, 
die Schmuggel- bzw. Spekulationsver­
dacht ergeben, f e s t g e s t e l l t wird (der 
ZV 160 wird in diesen Fällen nicht 
ausgefertigt, der Reisende über seine 
Pflichten mündlich belehrt und im 
Transitausgang wird erneut eine Ver­
dachtskontrolle vorgenommen) 

- d r e i s t e l l i g e Zahl 
(die letzten drei 

bei Mitführen hochwertiger Reisege- ' 
brauchs- oder anderer Gegenstände, die 
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Anhaltspunkte für Schmuggel- bzw. 
Spekulation oder rechtswidrige 
Ein- bzw. Ausfuhr ergeben, im 
Wechselverkehr 

bei Mitführen von Geräteteilen bzw. 
Baugruppen, die eindeutig zu Funk­
sendeanlagen gehören, aber - auch 
zusammengesetzt - keine Funkverbin­
dung ermöglichen, im Transit- und 
Wechselverkehr 

bei Messereisenden, denen zu bestimm­
ten mitgeführten Gegenständen, Druck­
erzeugnissen oder Zahlungsmitteln ein 
Verfügungsverbot auferlegt wurde. 
Die Verfügungsverbote in der Einreise 
(VVE) werden durch die Messeeinsatz­
leitung auf Vorschlag der GZÄ entschie 
den und nach Vorführung aufgehoben 
(Streichung des Vermerks) oder als 
Verfügungsverbot Ausreise (WA) er­
neut und dem jeweiligen GZA fern­
s c h r i f t l i c h vorgemeldet 

IV/3/2 
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Zusammenwirken beim Verfahren der Genehmigung der E i n - und 
Durchfuhr von Funksendeanlagen 

1. . Die P a ß k o n t r o l l e i n h e i t e n haben im Zusammenwirken mit 
den G r e n z z o l l ä m t e r n zu g e w ä h r l e i s t e n , daß im g r e n z ü b e r ­
schreitenden Verkehr die E i n - und Durchfuhr von Funk­
sendeanlagen nur i n Übere i n s t i m m u n g mit den i n den g e l ­
tenden R e c h t s v o r s c h r i f t e n der DDR f e s t g e l e g t e n Bedin­
gungen zugelassen wird und Versuche der i l l e g a l e n E i n -
und Durchfuhr aufgedeckt und unterbunden werden. 

2. Nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Post- und 
Fernmeldewesen vom 29. 11. 1985 (GBl. I Nr. 31 S. 345 
§ 12 Abs. 2 i n Verbindung mit § 6 der D u r c h f ü h r u n g s v e r ­
ordnung zum Gesetz über das Post- und Fernmeldewesen 
- Genehmigung zum Fernmeldeverkehr - vom 29. 11. 1985, 
GBl. I Nr. 31 S. 354) i s t das Mitf ü h r e n von Funksende­
anlagen b e i E i n - bzw. T r a n s i t r e i s e n , auch dann, wenn 
die Funksendeanlage i n Kraftfahrzeugen oder auf Binnen­
s c h i f f e n f e s t eingebaut i s t , nur mit Genehmigung des 
M i n i s t e r s für Post- und Fernmeldewesen der ÜDR g e s t a t ­
t e t . 

Durch Vereinbarung mit dem M i n i s t e r für A u ß e n w i r t s c h a f t 
hat der M i n i s t e r für Post- und Fernnieldewesen das Recht 
zur E r t e i l u n g von Genehmigungen zum Mitführen von Funk­
sendeanlagen für bestimmte Fälle auf don L e i t e r der 
Z o l l v e r w a l t u n g der DDR d e l e g i e r t , der die L e i t e r bzw. 
Diensthabenden O f f i z i e r e der G r e n z z o l l ä m t e r mit der 
ö e n e h m i g u n g s e r t e i l u n g beauftragt h a t . 

2.1. Im T r a n s i t v e r k e h r sind die G r e n z z o l l ä m t e r zur Genehmi­
gung des M i t f ü h r e n s von Funksendeanlagen befugt, wenn 
die s e im T r a n s p o r t m i t t e l f e s t eingebaut oder anderwei­
t i g m i t g e f ü h r t werden. 
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2.2. Im Wechselverkehr sind die Grenzzollämter zur Genehmi­
gung des Mitführens von Funksendeanlagen nur befugt, 
wenn diese im Transportmittel fest eingebaut sind oder 
es sich um auf Binnenschiffen mitgeführte Handsprech­
funkgeräte handelt. Werden im Wechselverkehr Funksende-
anlagen, die nicht fest in den Transportmitteln ein­
gebaut sind, mitgeführt, wird die Einfuhr im übrigen 
nur zugelassen, wenn dafür eine durch das Ministerium 
für Post- und Fernmeldewesen e r t e i l t e Genehmigung zum 
Besitz bzw. Betreiben der Anlage vorgewiesen werden 
kann , X 

3. Ais genehmigungspflichtige Funksendeanlagen gelten u.a. 
UKW- und Kurzwellensender, Autofunksprechgeräte , Funk­
steuersender, Taschenfunksendeanlagen und Radareinrich­
tungen. Die Genehmigungspflicht g i l t auch für mitgeführ­
te, eindeutig zu Funksendeanlagen gehörende Geräteteile 
und Baugruppen, soweit deren Zusammensetzung eine be­
triebsfähige Anlage ergibt. Durchzusetzen i s t die Geneh­
migungspflicht auch bei in Feuerwehr-, Krankentransport­
oder Abschleppfahrzeugen oder anderweitig mitgeführten 
Funksendeanlagen. Die Ein- und Durchfuhr von in Kfz ein-

Zwischen den Ministerien für Post- und Fernmeldewesen der DDR 
und der CSSR besteht eine Vereinbarung über die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigungen zum Errichten und Betreiben von 
Amateurfunkstellen und die Erteilung von Amateurfunkgenehmi­
gungen für mitgeführte Amateurfunkstellen an Bürger der DDR 
und Bürger der CSSR (in Kraft seit 20. 10. 1983), die Bürgern 
beider Staaten, sofern sie im Besitz einer Amateurfunkgeneh­
migung ihres Heimatstaates sind, ermöglicht, auf Antrag eine 
Amateurfunkgenehmigung der Nachrichtenverwaltung des jeweils 
anderen Staates für im Reiseverkehr mitgeführte Amateurfunk­
stellen zum Mitführen und Betreiben der Anlage (von einem 
oder mehreren festen Standorten oder im mobilen Betrieb) zu 
erhalten. 
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gebauten Funkrufempfängern des "Europäischen Funkruf­
dienstes" i s t allgemein genehmigt, eine individuelle 
Genehmigungserteilung erfolgt nicht. Das Mitführen von 
Hörrundfunkgeräten und Radarwarngeräten i s t nicht ge­
nehmigungspflichtig. 

3.1. Der Genehmigungspflicht unterliegen nicht bzw. auf 
ihre Durchsetzung wird verzichtet bei 

3.1.1. eingebauten oder anderweitig mitgeführten Funksende­
anlage n i n 

- Fahrzeugen der diplomatischen und ihnen gleichge­
s t e l l t e n Vertretungen auch wenn sie nicht in der 
DDR akkreditiert sind und auch bei Benutzung durch 
nicht bevorrechtete Personen, 

- Personenkraftwagen, in denen ein Diplomat oder eine 
gle i c h g e s t e l l t e Person mitfährt, 

- Militärfahrzeugen der Gruppe der zeit w e i l i g in der 
DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte, 

- Fahrzeugen, die in den Bereich einer Grenzübergangs­
s t e l l e einfahren, ihn jedoch in Richtung DDR nicht 
verlassen, . -

- Fahrzeugen der in Westberlin stationierten Besat­
zungstruppen ; ' .' 

m 

3.1.2. Funksendeanlagen, die im Transitgüterverkehr zwischen 
der BRD und Westberlin mit ordnungsgemäßen Warenbegleit­
papieren befördert werden (solche Transporte sind nur 
in zollverschlossenen Transportmitteln zulässig; bei 
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Feststellung solcher'Transporte in nicht mit Ver­
schlüssen versehenen Transportmitteln wird der Tran­
s i t erst nach Belehrung des Transportführers durch 
das GZA g e s t a t t e t ) ; 

1.3. Funksendeanlagen, Gerä'teteile und Baugruppen, die von 
der Deutschen Reichsbahn, von Spediteuren oder Trans­
portführern in Erfüllung von Verträgen a l s Frachtgut 
transportiert werden; 

1.4. Geräteteile und Baugruppen, die eindeutig zu Funksende­
anlagen gehören (z.B. Sendeantennen, Stromversorgungs­
geräte), aber a l l e i n nicht zur Herstellung von Funkver­
bindungen geeignet sind (die Wiederausfuhr derartiger 
Teile wird überwacht; dazu erfolgt eine entsprechende 
Eintragung auf einem dafür beim jeweiligen Verkehrsweg 
geeigneten Reisedokument, wie Transitvisum, Zählkarte 
bzw. Zoll- und Devisendokument). 

2. Eine gesonderte Mitfuhrgenehmigung i s t nicht erforder­
l i c h , wenn für Funkstellen (einschließlich Radaranlagen) 
auf Fahrzeugen des Binnenwasserstraßenverkehrs, die 
nicht in der DDR r e g i s t r i e r t sind, eine Genehmigung zum 
Betreiben e r t e i l t und gültig i s t . 

Gemäß Anordnung Nr. 2 über den Landfunkdienst vom 
17. 12. 1987 (GBl. I 88 Nr. 1 S. 8) können durch das 
Zentralamt für Funkkontroll- und Meßdienst der Deutschen 
Post Genehmigungen für eine Dauer von maximal 5 Jahren 
für 

- Funkverkehr im Funknetz der Binnenwasserstraßen der 
DDR für die Fahrt und die Sicherheit der Fahrzeuge, • 

IV/3/3 
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- bordinternen Funkverkehr, 
-Navigationsfunkdienst 

e r t e i l t werden, die mit Entrichtung der Genehmigungs­
und Betriebsgebühren (Genehmigungsgebühr 60,- M, Be­
triebsgebühr je Sprechfunkanlage 30,- M/Monat, Betriebs­
gebühr je Ortungsfunkanlage 50,- M/Monat) beim Grenz­
übertritt bei den Grenzzollämtern wirksam werden. 

Die Erteilung der Genehmigung zum Mitführen von Funk­
sendeanlagen erfolgt in Form einer Genehmigungsurkunde 
(vgl. Anlage 1) durch den Leiter des Grenzzollamtes oder 
von ihm damit beauftragte Angehörige des GZA auf sc h r i f t ­
lichen Antrag (vgl. Anlage 2) durch den Reisenden. 
Die Gebühr für die Ausstellung einer Genehmigung beträgt 

- für eine einmalige Transitreise durch das 
Gebiet der DDR einschließlich im Transit­
verkehr zwischen der BRD und Westberlin 10,- M 
bei g l e i c h z e i t i g e r Bezahlung der Hin- und 
Rückfahrt 15,- M 

- f ü r eine einmalige Ein- und Wiederausreise 10>- M 
- für mehrmalige Reisen 

. mit einer Gültigkeitsdauer bis zu einem 
Monat 50,- M 

. mit einer Gültigkeitsdauer bis zum Ende 
desKalenderjahres 150,-M 

Der Gegenwert der genannten Gebühren i s t in der Landes­
währung des Genehmigungsinhabers oder in einer konver­
tierbaren Währung zu entrichten. 

Uie Genehmigung berechtigt nicht zum Betreiben der Funk­
sendeanlage auf dem Territorium der DDR. Sie wird bei der 
letzten Ausreise im Rahmen ihrer Gültigkeit eingezogen. 
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* 

Die PaOkontrolleinhei ten haben in allen Fragen im Zusam­
menhang mit der Behandlung von Funksendeanlagen im grenz­
überschreitenden Verkehr ein enges Zusammenwirken mit den 
Grenzzollämtern zu gewährleisten. 

J3ie Grenzzollämter, sind entsprechend angewiesen und ge­
währleisten: 

- Übergabe der Anträge auf Erteilung einer Genehmigung 
zum Mitführen von Funksendeanlagen sowie des Blattes 2 
e r t e i l t e r Genehmigungen zum Mitführen von Funksende­
anlagen an die Paßkontrolleinheit (die Eintragung des 
Kanals anstelle der Frequenz in den Anträgen durch 
Reisende wird nicht beanstandet); 

- Übergabe von Listen (ZV 274 - Uhrzeit, Genehmigungs­
nummer, Name des Reisenden, Vorname, Geburtsdatum und 
Angabe der Verkehrsrelation enthaltend), in denen die 
wiederholten Einreisen mit für mehrmalige Ein- bzw. 
Durchreisen gültigen Genehmigungen, Angaben zu allen 
bei der Ausreise nach genehmigter Ein- bzw. Durchfuhr 
vorgeführten Funksendeanlagen sowie Ein- bzw. Ausreisen 
von Bürgern der DDR und CSSR bei genehmigter Mitfuhr 
einer Amateurfunkstelle erfaßt werden, wobei diese L i ­
sten an den Grenzübergangsstellen Drewitz, Staaken, 
Zarrentin, Marienborn/A., Wartha, Hirschberg, Nedlitz, 
Cumlosen und Buchhorst täglich, an allen anderen Grenz­
übergangsstellen in einem wöchentlichen Rhythmus (von 
Montag bis Montag) abgeschlossen und übergeben werden. 

Die PKE haben die HA I I I des MfS über Grenzübertritte 
unter Mitführung von Funksendeanlagen zu informieren. 
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6.1. Die PKE informieren die HA I I I des MfS im allgemeinen 
f e r n s c h r i f t l i c h (PKE, die mit dem Gerätesystem T 310/50 
ausgerüstet sind, c h i f f r i e r t an den S 1-Fernschreib-
anschluO 249-2451-44), die PKE der Hauptstadt der DDR, 
wenn dies ausdrücklich angewiesen wird, fernmündlich, 
unmittelbar nach Einreise über 

- jede Genehmigungserteilung durch das GZA bei Einreisen 
im Wechse 1 verkehr , 

- Einreisen im Wechsel verkehr auf der Grundlage einer 

genommen 

. Fahrzeuge, die zu Baustoff-, Kies- und Abfallstoff­
transporten nach und von Westberlin eingesetzt sind, 

. KOM und Taxi aus Westberlin bei Einfahrt in die Haupt­
stadt der DDR, wenn keine konkreten Reiseziele bekannt 
sind sowie KOM aus der BRD und Westberlin, die im Pen­
delverkehr zwischen der BRD bzw. Westberlin und den Ser­
vicepunkten an den Grenzübergangsstellen eingesetzt 

. Binnenschiffe beim Ein- bzw. Ausschwimmen über die 
Grenzübergangsstellen Marschallbrücke, Britzer Zweig­
kanal und Osthafen, 

- jede Genehmigungserteilung durch das GZA bei Einreisen 
, im Transitverkehr, wenn als Funkrufnummer eine fünf-
••, oder höherstellige Zahl f e s t g e s t e l l t wird, 

- jede Einreise im Transitverkehr, wenn als Halter des Fahr­
zeuges gegnerische Dienste, Institutionen, Organisationen 
und Zentren bzw. Regierungs- oder Senatsdienststellen an­
gegeben sind bzw. die Vermutung besteht, daß das Fahrzeug 
von solchen Stellen eingesetzt i s t . 

für mehrmalige Einreisen gültigen Genehmigung $ aus­

sind, 
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Die PaOkontro 1leinhei ten haben mit den Grenzzollämtern 
die notwendige Verfahrensweise zur Sicherung des sich 
hieraus ergebenden Informationsbedarfs zur Kennzeichnung 
mitgeführter Funksendeanlagen (Funkrufname, Funkrufnummer 
Funkn;- wichen und Frequenz) bei wiederholten Einfahrten 
mi t Dä r genehm i gungen örtlich abzustimmen. 

2. Für die f e r n s c h r i f t l i c h e n Meldungen g i l t folgendes Melde­
schema : 

1. Datum* 
2. Uhrzeit . .... 
3. Grenzübergangsstelle 
4. Reiseziel in der DDR (Angaben zur besuchten Person 

bzw. I n s t i t u t i o n ) 
5. Aufenthalt bis . . . 
6. Name • , 
1. Vorname 
8. gehören am 
9. Staatsangehörigkeit (entfällt bei Bürgern der BRD 

und Einwohnern Westberlins) 
10. Wohnort 
11. Kennzeichen und Typ des Fahrzeuges 
12. Funkrufname, Funkrufnummer, Funkrufzeichen 
13. Frequenz 

.3. Die fernmündlichen Meldungen durch die PKE in der Haupt­
stadt der ODR, Be r l i n , ( e i n s c h l i e O l i c h Grenzübergangs­
s t e l l e Rudower Chaussee) erfolgen unter dem Kennwort "An­
tenne" an die Rufnummer 66143 im Hausnetz des MfS nur in 
Zeiträumen, für die eine Meldepflicht ausdrücklich f e s t ­
gelegt i s t . Dieser Anschluß i s t mit einem automatischen 
Anrufbeantworter beschaltet. Die Meldungen sind deshalb 
deutlich und zügig zu sprechen und haben zu enthalten! 
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1. Einreise-Grenzübergangsstelle '. ,. , , • 
2. Datum und Uhrzeit der Einreise 
3. Name und Vorname (buchstabiert) 
4. Geburtsdatum 
5. Kennzeichen und Typ des Fahrzeuges 
6. Funkrufname, Funkrufnummer, Funkrufzeichen 
7. Frequenz 
8. Aufenthalt bis . . . 
9.. Reiseziel (Name, Vorname und Anschrift der besuchten 

Person bzw. Angaben zur besuchten I n s t i t u ­
tion) 

6.4. Die von den Grenzzollämtern übergebenen Anträge, Ge­
nehmigungen und Listen sind durch die PKE täglich auf 
dem Postweg direkt an die HA I I I , Abt. 13, Referat 5, 
im MfS zu übersenden. 

7. Funksendeanlagen, die nicht fest eingebaut im Transport­
mittel mitgeführt werden, und für die eine Genehmigung 
zur Einfuhr nicht vorgewiesen bzw. vom GZA nicht e r t e i l t 
werden kann (vgl. Z i f f . 2.2.), können vom Reisenden bis 
zur Wiederausreise beim GZA hinterlegt werden. Bei Bür­
gern der CSSR, die für eine von ihnen mitgeführte Amateur 
funksteile nicht die erforderliche Amateurfunkgenehmigung 
der DDR vorweisen können, i s t in Abstimmung zwischen PKE 
und GZA die Übergabe mit Gerät an das Zollorgan der CSSR 
zu prüfen. 

7.1. Die GZÄ sind angewiesen, bei Inanspruchnahme der Hinter­
legung vor Ausfertigung der Hinterlegungsbescheinigung 
den Reisenden vom Gerät zu trennen, das Gerät in einem 
gesonderten Raum (möglichst ohne Telefon) nach Entfer­
nung der Batterien und Abziehen der Antennen mittels 
Wolldecke schalldicht zu verpacken und den Diensthaben­
den O f f i z i e r der PKE zwecks Abstimmung des Inhalts der 



Befragung im Zusammenhang mit der Ausfertigung der Hin­
terlegungsbescheinigung zu informieren. 

Wird die Möglichkeit der Hinterlegung nicht genutzt, 
trennen die GZÄ den Reisenden bis zur unmittelbaren 
Rückfahrt ebenfalls vom Gerät und̂  prüfen in Abstimmung 
mit dem Diensthabenden O f f i z i e r der PKE ebenfalls die 
Möglichkeit einer Befragung. 

Zu Feststellungen gemäß Ziffern 7.1. und 7.2. übergibt 
das GZA der PKE ein Feststellungsprotokoll mit den v o l l ­
ständigen Personalien des Reisenden, einer genauen Be­
schreibung des Verwahrortes und Zustandes des Gerätes 
bei der Feststellung, Angaben zum Verhalten des Reisen­
den vor und nach der Feststellung, Äußerungen des Rei­
senden zu Herkunft, Verwendungszweck, technischen Details 
des Gerätes sowie Ziel und Zweck der Reise einschließlich 
f e s t g e s t e l l t e r Verbindungen in der DDR. 
Das Protokoll i s t der Abteilung I I I der Bezirksverwaltung 
bzw. in Berlin der HA-111/13 zu übermitteln. 

Von den Grenzzollämtern wegen Verletzung der geltenden 
Bestimmungen eingezogene Funksendeanlagen sind mit einem 
Feststellungsprotokoll (vgl. Z i f f . 7.3.) an die PKE zu 
übergeben. 
•Die PKE veranlassen über das OLZ der HA I I I des MfS fern­
mündlich (Rufnummer 66311) die Abholung des Gerätes durch 
die zuständige Diensteinheit der Linie I I I an der Grenz­
übergangsstelle. 

IV/3/3 
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Grenzzollamt 

Genehmigung Nr. A 1 32002 
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. November 1965 über das Post- und Fem­
meldewesen (GBl. I Nr. 31 S. 346) wird in Ermächtigung des Ministers für Post- und Fem­
meldewesen 

Herrn/Frau 
(Vom» n.) 

(Geburtsdatum) (r\jetleib.lM) OrVcłwort) 

(Strafte) (Haus-Nr.) 

(Nr. daa PseessfrersonalauBweieaa) 

(pol. Kannzeichen und Typ dea Kfz - Name und Typ daa ScMfea - Nr. daa Seriienenfahrzeugea) 
Reiseroute! 

die Genehmigung zum Mitführen der nachfolgend bezeichneten Funksendeanlage erteilt. 

(Typ dm G~*tm) (Nr. öm GarihM) 

<L*Mtung) (Fr«qu«nzfo«r«ioh) 

(Frvquanzvn) (RutMichan. Funknifnumm«r) (Nr. dar Uonnzurkunóa) 

Die Genehmigung berechtigt nur zum Mitführen, jedoch nicht zum Betreiben des Gerätes auf 
dem Hoheitsgebiet der DDR. 

Die Funksendeenlage ist bei jedem Grenzübertritt den zuständigen Organen der DDR unter 
Vortage dieser Genehmigung unaufgefordert anzugeben. 

Die Genehmigung ist nach Ablauf der Gültigkeit bzw. bei der letzten Ausreise am Grenz­
übergang unaufgefordert abzugeben. 

Zuwiderhandlungen können entsprechend den Rechtsvorschriften der DDR geahndet werden. 
Daneben kann die Genehmigung widerrufen werden. 

Die Genehmigung hat Gültigkeit am/bis: . 

Gebühr von Mark bezahlt. 
fmWortsn) 

Kontrollstempel 
des GZA 

• M i l 111/4/14 ZV 37t 



An den Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Repu 
Ministerium für Post- und Fern 
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Antrags 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen 
Republik beantrage ich 

Name Vornams 

Gebur tsdatum Postleitzahl Wohnort 

Straße Haus-Nr. 

Nr. dos Passes/Personalausweises 

Pol. Kennzeichen des Kfz. — Name und Typ des Schiffes 

die Erteilung einer Genehmigung zum Mitführen der nachfolgend bezeichneten 
Funksendeanlage auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik 

Typ des Gerätes Nr. des Gerätes 

• 
Leistung FrequenzbereFch 

Frequenzen Rufzeichen, Funkrufnummer Nr. der Lizenzurkunde 

Ich versichere, daß ich das Gerät auf dem Gebiet der Deutschen Demokra­
tischen Republik nicht betreiben und in unverändertem Zustand aus dem Ge­
biet der DDR wieder ausführen werde. 
Mir ist bekannt, daß Zuwiderhandlungen entsprechend den Rechtsvorschriften 
der DDR geahndet werden. 

Ort 
.., den 

Unterschrif t 

*) Bi t te, in Blockschrift ausfü l len 

A G 309-15632-276-73 VV Ha l l e 8. 73 IV-10-41 ZV 276 
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Grenzzollamt: 

Nr. der erteilten Funkgenehmigxrng: 

Tag und Uhrzeit der Ein-/Ausreise: 

Art des Transportmittels: ' 

Polizeiliches Kennzeichen: 

Name, Vorname: 

Datum d. voraussieht!. Wiederausreise: 

Vorgesehene Wiederausreise-GZA: 

111/4/14 ZV 275 

Die Grenzzollämter füllen zwei Exemplare des 
Vordrucks ZV 275 aus und sind angewiesen, das 
O r i g i n a l an die PKE zu übergeben. 
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Zusammenwirken bei der Überwachung der Ein-, Aus- und Durch­
fuhr von Schußwaffen, patronierter Munition, Schußgeräten, 
Kartuschen sowie Sprengmitteln und pyrotechnischen Erzeug­
nissen 

Die Paßkontrolleinheiten haben in Durchsetzung der in 
der Dienstanweisung Nr. 3/82 des Ministers für Staats­
sicherheit vom 22. Dezember 1982 getroffenen Festlegun­
gen im Zusammenwirken mit den Grenzzollämtern zu gewähr­
leisten, daß im grenzüberschreitenden Verkehr die Ein-, 
Aus- und Durchfuhr von Schußwaffen, patronierter Muni­
tion, Schußgeräten, Kartuschen sowie Sprengmitteln und 
pyrotechnischen Erzeugnissen nur in Übereinstimmung mit 
den in den geltenden Rechtsvorschriften der DDR festge­
legten Bedingungen zugelassen und überwacht wird sowie 
Versuche der illegalen Ein-, Aus- und Durchfuhr dieser 
Gegenstände aufgedeckt und unterbunden werden. 

Die Verordnung über den Verkehr mit Schußwaffen, patro­
nierter Munition, Schußgeräten und Kartuschen - Schuß­
waffenverordnung - vom 26. März 1987 (GS PK - Sig. Nr. 
5410) und die dazu erlassene Erste und Zweite Durchfüh­
rungsbestimmung vom 26. März 1987 (GS PK Sig.-Nr. 5411 
und 5415) bestimmen eine Erlaubnispflicht für die 

- Ein-, Aus- und Durchfuhr von 
. Schußwaffen, 
. wesentlichen Teilen von Schußwaffen, 
. patronierter Munition; 

- Ein- und Ausfuhr von 
. gebrauchsunfähigen Schußwaffen, 
. funktionsuntüchtigen wesentlichen Teilen von Schuß-
wa f fen ; 
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- Ein- und Durchfuhr von 
. Kartuschen; 

- Einfuhr von 
. Schußgeräten, 
. wesentlichen Teilen von Schußgeräten, 

Die Ein- und Ausfuhr von Nachbildungen von Schußwaf­
fen und Vorderladern i s t grundsätzlich nicht gestat­
tet. Über Ausnahmen entscheidet das Ministerium des 
Innern. 

2.1. Reisenden im Transitverkehr kann nach durch den Mi­
nister des Innern festgelegten Bestimmungen durch 
die GZÄ die Durchfuhr von der Zollkontrolle vorge­
führten Schußwaffen, wesentlichen Teilen von Schuß­
waffen, patronierter Munition und Kartuschen in mit 
Zollverschlüssen versehenen zollverschlußsicheren 
Behältnissen erlaubt werden, wenn der Reisende nach­
weist bzw. glaubhaft erkennbar i s t , daß die Schuß­
waffen und patronierte Munition dem persönlichen Be­
darf des Reisenden dienen und von ihrer Art und Zweck­
bestimmung her international üblich zur Dagd, zum 
Sportschießen, zur Ausübung des Berufs bzw. zum 
persönlichen Schutz Verwendung finden. 

2.1.1. Im Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin ha­
ben die GZÄ in jedem F a l l der Feststellung des Mit­
führens von Schußwaffen und patronierter Munition 

. . durch Angehörige bewaffneter Organe der BRD bzw. 
Westberlins vor Erlaubniserteilung eine Abstimmung 
mit der PKE auf Zugführerebene herbeizuführen. 

) 

Zu den Grundsätzen der Genehmigung von Transitreisen zwischen 
der BRD und Westberlin für Angehörige der bewaffneten Organe 
der BRD bzw. Westberlins vgl. PKO 1/2/1, Z i f f . 1.1., Buchst, f) 
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Der Zugführer der PKE kann einer Erlaubniserteilung 
an erkannte Angehörige bewaffneter Organe der BRD 
bzw. Westberlins zustimmen, wenn es sich um eine in 
Privatbesitz befindliche Pistole, Oagd- oder Sport­
waffe und dazugehörige Munition oder die Dienstpistole 
und die dazugehörige Munition handelt. 
Darüber hinaus kann der Zugführer der PKE einer Er­
laubniserteilung von je einer Maschinenpistole und 
der dazugehörigen Munition pro Sicherheitsbegleiter 
exponierter Persönlichkeiten oder der Erlaubnisertei­
lung im Rahmen einer eventuell vorliegenden Avisie­
rung zustimmen . 

Beim Auftreten anderer über diesen Rahmen hinausgehen­
der Fälle der Mitfuhr von Schußwaffen und patronierter 
Munition durch im Kontrollprozeß erkannte Angehörige 
bewaffneter Organe der BRD bzw. Westberlins - z. B. 
die Mitfuhr von Maschinenwaffen, langen Dienstwaffen, 
mehreren Schußwaffen gleicher Art durch eine Person, 
große, den persönlichen Bedarf weit übersteigende Men­
gen an patronierter Munition - i s t die Entscheidung 
des Leiters der HA VI oder seines 1. Stellvertreters 
über die Erlaubniserteilung bzw. die Versagung der 
Durchfuhr herbeizuführen. 

.1.2. Die GZÄ sind angewiesen, f a l l s mehrere Personen reisen 
und Schußwaffen mitführen, jeder Person für die von ihr 
mitgeführte Schußwaffe/patronierte Munition die entspre 
chende Erlaubnis zu erteilen und die Erteilung von Sam­
melerlaubnissen an eine Person zur Durchfuhr von meh­
reren Personen mitgeführten Schußwaffen zu unterbinden. 
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.1.3. Die Durchfuhr von der Zollkontrolle vorgeführten 
Schußgeräten im Sinne § 3 (5) der Schußwaffenver­
ordnung bedarf keiner Erlaubnis. Sie wird jedoch 
nur in mit Zollverschluß versehenen zollverschluß­
sicheren Behältnissen Zugelassen. 

In den durchgehenden Reisezügen und Autobussen im 
Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin wer­
den nur Luftdruckwaffen unter Verschluß genommen 
(sonstige vorgeführte Schußgeräte können hier unver­
schlossen mitgeführt werden). 

.2. Reisende im Wechselverkehr müssen beim Grenzübertritt 
die erforderliche Erlaubnis zur Ein- bzw. Ausfuhr 
mitgeführter Schußwaffen (dazu zählen auch gebrauchs­
unfähige Schußwaffen sowie funktionsuntüchtige wesent­
liche Teile von Schußwaffen), patronierter Munition, 
Schußgeräte oder Kartuschen vorweisen. 

.2.1. Für die Ein- und Wiederausfuhr von Sportwaffen und 
Munition durch Sportdelegationen aus anderen Staaten 
oder Westberlin wird die Erlaubnis durch einen Geneh­
migungsvermerk auf dem Antrag des einladenden Sport­
verbandes der DDR, in dem a l l e Daten über die mitge­
führten Waffen und Munition (Anzahl, Art, Mr., K a l i ­
ber) , die Bezeichnung der eingeladenen Sportdelegation 
und der Anlaß der Einladung, die Daten der Ein- und 
Wiederausreise sowie die dafür vorgesehenen Grenzüber­
gangsstellen enthalten sein müssen, e r t e i l t . 

B S t U 
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.2.2. Für die Aus- und Wiedereinfuhr von Sportwaffen und 
Munition durch Sportdelegationen der DDR i s t eine 
Schußwaffenbegleitliste der Armeesportvereinigung 
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"Vorwärts", der Zentralen Leitung der Sportvereini­
gung "Dynamo", der Gesellschaft für Sport und Tech­
nik einschließlich des Schützenverbandes der DDR 
oder des Deutschen Skiläufer-Verbandes der DDR er­
forderlich, die von den damit Beauftragten unter­
zeichnet sein muß und in der neben der Bezeichnung 
der jeweiligen Delegation und des Verantwortlichen 
die mitgeführten Schußwaffen und Munition nach Art, 
Anzahl, Nr. und Kaliber aufgeführt und die Daten der 
Aus- und Wiedereinreise einschließlich der dafür 
vorgesehenen Grenzübergangsstellen enthalten sein 
müssen. 

Diese Regelung g i l t nur für die Aus- und Wiederein­
fuhr von Schußwaffen und Munition aus den Beständen 
der jeweiligen Sportverbände. Sie g i l t nicht für 
die Einfuhr von außerhalb der DDR erworbenen bzw. 
als Geschenk erhaltenen Schußwaffen einschließlich 
patronierter Munition. 

2.3. Die Ausfuhr von in der DDR ordnungsgemäß gegen frei 
konvertierbare Währungen im Exportkontor Suhler Jago 
waffen, Suhl (während der Leipziger Messen ab Messe­
stand in Leipzig) erworbenen Jagdwaffen und Munition 

. i s t vom Ministerium des Innern, Abt. Erlaubniswesen, 
global genehmigt. 
Die Ausfuhr wird im Zusammenwirken zwischen den Bin­
nenzollämtern Suhl bzw. Leipzig und den Grenzzoll­
ämtern überwacht, erfolgt im Zollanweisungsverkehr 
und unter Zollverschluß. 
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2.3. Im Güterverkehr i s t die erforderliche Erlaubnis zur 
Ein-, Aus- bzw. Durchfuhr mindestens zwei Werktage 
vor dem beabsichtigten Beförderungstermin über den 
VEB Deutrans, Generaldirektion, 108 Berlin, Otto-
Grotewohl-Str. 25, zu beantragen. 

Die Erlaubnis wird dem jeweiligen Grenzzollamt durch 
das Ministerium des Innern, HA Schutzpolizei bzw. 
Abt. Erlaubniswesen, fernschriftlich mitgeteilt. 

2.3.1. Die Grenzzollämter veranlassen bei genehmigten Güter­
transporten mit Schußwaffen und patronierter Munition 
zur Einfuhr vor Weiterleitung der Sendung eine Ver­
ständigung der für die Grenzübergangsstelle zustän­
digen 

- Dienststelle der Transportpolizei (bei Eisenbahn­
transporten) bzw. 

- BDVP (Operativstab), • • 

denen die Entscheidung über eine eventuelle Beglei­
tung des Transportes durch Kräfte der DVP bis zum 
Empfänger obliegt. 

2.3.2. Sendungen mit Jagd- bzw. Sportwaffen sowie patronier­
ter Munition im kommerziellen Verkehr vom bzw. an den 
VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk "Ernst Thälmann" Suhl 
sind durch Erlaubnis des Mdl vom 9. 7. 1969 global ge­
nehmigt. Die globale Erlaubnis g i l t nicht für die Mit­
nahme von Schußwaffen und patronierter Munition im 
Reiseverkehr. 
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2.3.3. Der Transport von Schußwaffen und patronierter Mu­
nition im Güterverkehr hat in zollverschlußsicheren 
Transportmitteln unter Zollverschluß zu erfolgen. 

3. In Übereinstimmung mit den Regelungen des Gesetzes 
über den Verkehr mit Sprengmitteln (Sprengmittel­
gesetz) vom 25. März 1982 (GS PK Sig. Nr. 5401) und 
der dazu erlassenen Ersten und Zweiten Durchfüh­
rungsbestimmung vom 31. März 1982 (GS PK Sig. Nr. 
5402 bzw. 5403) g i l t für die Ein-, Aus- und Durch­
fuhr von Sprengmitteln, sprengkräftigen Zündmitteln 
(Sprengkapseln, Sprengzünder, detonierende Spreng­
schnüre) und pyrotechnischen Erzeugnissen: 

3.1. Im Reiseverkehr i s t die Mitnahme derartiger Gegen­
stände verboten. 
Ausgenommen von diesem Verbot sind im Transitverkehr 
zum persönlichen Gebrauch in geringen Mengen mitge­
führte • 

- pyrotechnische Erzeugnisse, die als Scherzartikel 
oder Zubehör für Spielwaren verwendet werden (vgl. 
§ 1 der Zweiten DB zum Sprengmittelgesetz - Gruppe 4) 

- pyrotechnische Erzeugnisse, die ausschließlich im 
Freien von Personen ohne besonderen Befähigungs­
nachweis verwendet werden dürfen (vgl. § 1 der Zwei­
ten DB zum Sprengmittelgesetz - Gruppe 3) in der 
Zeit vom 1. 12. bis 28. 2. (in der Zeit vom 1. 3. 
bis 30. 11. jeden Oahres i s t die Durchfuhr pyro­
technischer Erzeugnisse der Gruppe 3 erlaubnis­
pflichtig, die Erlaubnis kann durch die Grenzzoll­
ämter unter den in Ziffer 2.1. genannten Bedingun­
gen e r t e i l t werden). 
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Im Wechselverkehr bestehen keine Ausnahmen vom Ver­
bot des Mitführens von Sprengmitteln durch Reisende 
(vgl. hierzu auch die für Sprengmittel, sprengkräf­
tige Zündmittel sowie pyrotechnische Erzeugnisse 
- auch selbstgefertigte - bestehenden Ein- und Aus­
fuhrverbote gemäß Ziffern 1. in den Anlage 1 und 2 
zur 11. Durchführungsbestimmung zum Zollgesetz vom 
12. 12. 1968, GS PK Sig. Nr. 2110). 

3.2. Im Güterverkehr i s t die Ein-, Aus- und Durchfuhr 
dieser Gegenstände erlaubnispflichtig. Die für 
Schußwaffen bestehenden Regelungen gelten analog 
(vgl. Ziffern 2.3., 2.3.1., 2.3.3.). 

4. Die Grenzzollämter sind angewiesen, a l l e Reisenden, 
einschließlich des Personals von Gütertransportmit­
teln, zum Mitführen von erlaubnispflichtigen Gegen­
ständen zu befragen und die Zollkontrolle zielgerich 
tet auf die Feststellung von Schußwaffen, patronier­
ter Munition, Schußgeräten, Kartuschen sowie Spreng­
mitteln und pyrotechnischen Erzeugnissen auszurich­
ten. Bei durchgehenden Autobussen im Transitverkehr 
zwischen der BRD und Westberlin erfolgt eine derar­
tige Befragung lediglich gegenüber dem eingesetzten 
Reiseleit er. 

4.1. Die Grenzzollämter sind angewiesen, die in den Zif­
fern 2. und 3. beschriebenen Erlaubnispflichten und 
Verbote auch gegenüber Diplomaten, die nicht in der 
DDR akkreditiert sind, sowie diese u. U. begleiten-

i den Sicherheitspersonale durchzusetzen. 

BStU 
000100 



2. Austausphblatt 
(56. Änderung) 

BStU 
000X01 

IV/ 3/4' 
Seite 9 

4.2. Gegenüber in der DDR akkreditierten Diplomaten und 
ihnen gleichgestellten Personen erfolgt die Durch­
setzung der bestehenden Erlaubnispflichten für den 
Verkehr mit Schußwaffen , patronierter Munition, Schuß­
geräten und Kartuschen über das Ministerium für Aus-, 
wärtige Angelegenheiten. 

4.3. Transporte der erlaubnispflichtigen Gegenstände gemäß 
Ziffern 2. und 3. 

- durch Militärorgane der westlichen Unterzeichner­
mächte des Vierseitigen Abkommens bzw. Militärange­
hörige dieser Staaten, 

- durch Militärmissionen, 
- durch Militärorgane bzw. Militärangehörige der T e i l ­

nehmerstaaten des Warschauer Vertrages, 

- durch Militärorgane und Militärangehörige der Gruppe 
der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, 

- im Auftrage oder durch bewaffnete Organe der DDR 
im Rahmender Festlegungen der zuständigen, Ministerien 

werden durch die Grenzkontrollorgane der DDR nicht kon-
t r o l l i e r t . 

4.4. Für auf Hochseeschiffen mitgeführte Schußvtaf fen , pa-
tronierte Munition, Kartuschen, Schußgeräte, Spreng- . 
mittel sowie pyrotechnische Erzeugnisse, soweit es 
sich dabei nicht ujm Frachtgut handelt , gelten die be­
stehenden Erlaubnispflichten nicht. Diese Gegenstände 
werden bis zur Ausklarierung unter Verschluß genommen. 
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Werden im Binnenschiffsverkehr auf Binnenschiffen, die 
auch im Küstenverkehr eingesetzt sind, Signalgegenstän­
de des Seenotdienstes (Leuchtpistolen, Leuchtkugeln 
u.a.) festgestellt, i s t die Ein- bzw. Durchfuhr eben­
f a l l s ohne Erlaubnis unter Zollverschluß zugelassen. . 
Die Wiederausfuhr wird überwacht. 

5 . Zur Gewährleistung der operativen Wirksamkeit der Maß­
nahmen zur Überwachung der Ein- und Wiederausfuhr von 
im Transitverkehr mitgeführten Schußwaffen und patro­
nierter Munition i s t ein enges Zusammenwirken der Paß­
kontrolleinheiten mit den Grenzzollämtern zu gewähr­
leisten . 

5.1. Die GZÄ sind angewiesen, die PKE über a l l e jene Fälle 
zu informieren, wo die Wiederausfuhr der zur Durchfuhr 
eingeführten Schußwaffen und patronierter Munition 

- im Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin 
nicht innerhalb von 6 Stunden nach dem Zeitpunkt 
der Einreise, 

- im übrigen Transitverkehr nicht innerhalb vpn 12 
Stunden nach dem Zeitpunkt der Einreise, 

erfolgte. 

Darüber hinaus haben die Grenzzollämter die Paßkontroll­
einheiten bei gesonderter Festlegung bzw. auf Anforderung 
durch die Paßkontrolleinheit zeitweilig (z. B. bei Ak­
tionszeiträumen) über jede Erlaubniserteilung zur Mit­
fuhr von Schußwaffen und patronierter Munition sofort 
in Kenntnis zu setzen. 

BStU 

000112 
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5.2. In a l l e n Fällen der Übermittlung einer Information über 
eine noch nicht erfolgte Wiederausfuhr von Schußwaffen 
und patronierter Munition i s t durch die PKE 

- eine Überprüfung vorzunehmen, ob der betreffende Rei­
sende an dieser oder einer anderen Grenzübergangsstel­
le bereits a u s r e i s t e , ohne daß das Mitführen der Schuß 
waffen und patronierten Munition erkannt wurde; 

- die jew e i l i g e Diensteinheit der Linien V I I und V I I I 
über noch nicht ausgereiste Transitreisende, die 
Schußwaffen und patronierte Munition mitführen, zu 
in formieren; 

das OLZ der HA VI über die nichterfolgte Wiederaus­
fuhr von Schußwaffen und patronierter Munition fern­
s c h r i f t l i c h zu informieren, wenn vom Zeitpunkt der 
Ei n r e i s e an im Transitverkehr zwischen der BRD und 
Westberlin mehr a l s zwo1f Stunden und im übrigen 
Transitverkehr mehr a l s vierundzwanzig Stunden ver­
strichen sind. 

6. Die Grenzzollämter sind angewiesen, die Paßkontroll­
einheiten über a l l e Feststellungen zu nicht erlaubtem 
Mitführen von Schußwaffen, patronierter Munition, 
Schußgeräten, Kartuschen sowie Sprengmitteln und pyro­
technischen Erzeugnissen einschließlich solcher Fälle, 
wo zur Anwendung der den Grenzzollämtern eingeräumten 
Möglichkeit der Erlaubniserteilung auf Grund der Um­
stände des E i n z e l f a l l e s Zweifel bestehen bzw. derar­
tige Gegenstände in aufgegebenem Reisegepäck festge­
s t e l l t werden, zu informieren. 
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Die Leiter der Paßkontrolleinheiten haben den festge­
s t e l l t e n Sachverhalt unter Berücksichtigung a l l e r Um­
stände des E i n z e l f a l l e s und der Persönlichkeit des Rei­
senden (gegebenenfalls sind entsprechende Prüfungen in 
den Karteimitteln vorzunehmen) zu prüfen und unter Be­
achtung nachstehender Grundsätze im Zusammenwirken mit 
dem GZA eine Entscheidung zu treffen bzw. dem L e i t e r 
der Abteilung VI, in Berlin dem 1. S t e l l v e r t r e t e r des 
L e i t e r s der HA VI, einen entsprechenden Entscheidungs­
vorschlag zwecks Herbeiführung einer Entscheidung unter 
Beachtung der in der Dienstanweisung Nr. 3/82 des Mi­
n i s t e r s für S t a a t s s i c h e r h e i t vom 22. Dezember 1932 
(WS MfS o08 - 76/32), Z i f f e r 3.5., getroffenen F e s t ­
legungen zu unterbreiten. 

6.1. Der Zollkontrolle vorgeführte Schußwaffen, patronierte 
Munition, Schußgeräte, Kartuschen sowie Sprengmittel 
und pyrotechnische Erzeugnisse, für die eine erforder­
l i c h e Erlaubnis nicht vorgewiesen werden kann bzw. für 
die eine Erlaubniserteilung durch das GZA nicht zuläs­
s i g i s t , können vom Reisenden - soweit durch die PKE 
aus besonderen politisch-operativen Gründen keine andere 
Entscheidung zu treffen i s t - unmittelbar zurückgeführt 
werden. Bei der Entscheidung über die Zulassung der un­
mittelbaren Rückführung vorgeführter e r l a u b n i s p f l i c h ­
t i g e r Gegenstände sind die Persönlichkeit des Reisenden 
und eventuelle Hinweise auf einen i l l e g a l e n B e s i t z der 
vorgeführten Gegenstände im Heimatstaat des Reisenden zu 
berücksichtigen. An den Grenzübergangsstellen an der 
Staatsgrenze zur CSSR und VR Polen sind bei Zulassung 
der unmittelbaren Rückführung die Kontrollorgane des 
Nachbarstaates zu informieren. 
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I s t die unmittelbare Rückführung nicht möglich oder 
der Reisende dazu nicht bereit , kann er auf die Gegen 
stände verzichten . Anderenfalls sind die Gegenstände 
vom GZA formell einzuziehen. 

Bei selbstgefertigten Sprengmitteln einschließlich 
selbstgefertigten pyrotechnischen Erzeugnissen i s t 
eine Rückführung nicht zuzulassen , sie sind in jedem 
F a l l einzuziehen. 

Eine Hinterlegung der genannten erlaubnispflichtigen 
Gegenstände bei den Grenzzollämtern wird grundsätz­
l i c h nicht zugelassen. 

Im Ausnahmefall kann in die DDR einreisenden Personen 
für die keine Möglichkeit der Rückführung einer zur 
Kontrolle vorgeführten Schußwaffe, zu deren Besitz 
sie nach den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates 
berechtigt sind, die Hinterlegung der Schußwaffe ein­
schließlich dazugehöriger Munition bis zur Wiederaus­
reise bei der Paßkontrolleinheit eingeräumt werden 
(vgl. Ziffer 3. 5.2. der DA Nr. 3/82 des Ministers für 
Staatssicherheit). ' 

6.1.1. Werden von Sportdelegationen mitgeführte Schußwaffen 
sowie patronierte Munition, die zur Verwendung bei 
Sportveranstaltungen vorgesehen sind, ohne die erfor­
derliche Erlaubnis vorgeführt, i s t nach Klärung der 
Umstände im Zusammenwirken zwischen dem OLZ der HA VI 
und dem Operativstab der Hauptverwaltung der Zollver­
waltung der DDR eine Entscheidung des Mdl herbeizu­
führen. 
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6.2. Bei der Ausreisekontrolle vorgeführte Schußwaffen, pa-
tronierte Munition, Sprengmittel und pyrotechnische 
Erzeugnisse, für die die notwendige Erlaubnis zur Aus­
fuhr nicht vorgewiesen werden kann, unterliegen nach 
Klärung a l l e r Umstände des Einzelfalles der Einziehung. 

6.3. Reisende im Transitverkehr zwischen der BRD und West­
berlin, die das Mitführen erlaubnispflichtiger Gegen­
stände auf Befragung verneinen, bei denen jedoch das 

. Mitführen derartiger Gegenstände offensichtlich i s t , 
haben diese Gegenstände zwecks Identifizierung und 
Durchsetzung bestehender Erlaubnispflichten vorzufüh­
ren. Das g i l t auch gegenüber politischen Repräsentan­
ten aus der BRD bzw. Westberlin, bei denen in solchen 
Fällen durch das GZA, bevor die Forderung zur Vorfüh­
rung erhoben wird, eine Konsultation mit der PKE er­
folgt. 

Bestehen lediglich Anhaltspunkte auf das Mitführen 
erlaubnispflichtiger Gegenstände, i s t durch die PKE 
auf Hinweis des GZA zu prüfen, ob nach den dafür gel­
tenden Festlegungen eine Verdachtskontrolle gemäß Ar­
t i k e l 16 des Transitabkommens zu beantragen i s t oder 
entsprechende Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ein­
zuleiten sind. 

6.4. Werden im Güterverkehr im Ein- oder Ausgang Sendungen 
mit Schußwaffen, patronierter Munition, Schußgeräten, 
Kartuschen, Sprengmitteln oder pyrotechnischen Erzeug­
nissen festgestellt , für die die notwendige Erlaubnis 
nicht vorliegt bzw. ergeben sich zwischen vorliegender 
Erlaubnis und der Sendung Differenzen, wird durch das 
GZA über den Operativstab der Hauptverwaltung der Zoll­
verwaltung der DDR die Entscheidung des Mdl über die Be­
handlung der Sendung herbeigeführt und die PKE verstän­
digt . 

) 

) 
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Die PKE hat für die Zeit der Klärung des Sachverhaltes 
bzw. der Aussetzung der Sendung ihre Sicherung an einem 
s p e z i e l l dafür vorgesehenen Platz an der Grenzübergangs­
s t e l l e in Abstimmung mit dem Kommandanten der Grenzüber­
gangsstelle und dem GZA zu organisieren. Transport- bzw, 
Begleitpersonal i s t von der Sendung, soweit dem nicht 
unmittelbar vorzunehmende Abfertigungshandlungen ent­
gegenstehen, zu trennen. 

6.5. Bei der Z o l l k o n t r o l l e im Reiseverkehr f e s t g e s t e l l t e 
nicht vorgeführte Schußwaffen, patronierte Munition, 

' Schußgeräte, Kartuschen, Sprengmittel und pyrotech­
nische Erzeugnisse unterliegen der Einziehung durch 
die Grenzzollämter. 

6.5.1. Von einer Einziehung i s t l e d i g l i c h Abstand zu nehmen, 
wenn eine E r l a u b n i s p f l i c h t nicht besteht (Schußgeräte 
bei Durch- und Ausfuhr, Kartuschen in der Ausfuhr, be­
stimmte pyrotechnische Erzeugnisse in der Durchfuhr) 
und die Umstände des E i n z e l f a l l e s dies zulassen. Die 
Entscheidung i s t in Abstimmung zwischen PKE und GZA 
zu t r e f f e n . 

6.5.2. Werden bei Reisenden im Transit zwischen der BRD und 
Westberlin im Ausgang er l a u b n i s p f l i c h t i g e Gegenstände 
f e s t g e s t e l l t , die bei der E i n r e i s e nicht angemeldet 
wurden, führt das GZA eine Entscheidung über den Opera­
tivstab der Hauptverwaltung der Zollverwaltung der DDR 
herbei . 

6.6. Die L e i t e r der Paßkontrolleinheiten haben in Abstimmung 
mit den Leitern der Grenzzollämter unabhängig von der 
Einziehung gemäß Z i f f e r 6.5. in a l l e n Fällen der Fest-


